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PRASIOENT (um 14 Uhr 36 Minuten):
Ich eröffne die Sitzung. Das ProtokoU der

letzten Sitzung ist igeschäftoordnungsmäßig auif
!gel~gen; es list unheanstandetgebHehen, diem~

nach als genehmigt zu betrachten.
Von der heutigen Sitmn:g haben sich ent

schuldigt die Herren Abgeordnet,en Dr. Haber
zettI, Gaßner und Zettel.

Wie bereits an!gekündi,gt, habe ich die in
der Sitzung des Verfassungsausschusses am
22. Jun~ 1951 und die in der Sitzung des
Sohulausschusses am 25. Juni 1951 verab
schiedeten Vorla!glen, die Zustimmung des
Hohen Hauses voraussetzend, auf eine Nach
tragstagesordnung stellen lassen. (Nach eilJer
Pause): Keine lEinwendung!

Die Nachtragstagesordlrrung liegt auf den
Plätzen der Herren Abg,eordneten auf, ebenso
die auf den heutigen Stand ,gebrachten Ver
zeiohnisse der Geschäftsausschüsse des Land
tages von Niederöst'erreich.

Ich -ersuche ,um Verlesung des Einlaufes.
SCHRIFTiFOHRER (liest):
Vorlag-e der Landesregierung, hetreffend das

Gesetz über die Errichtung einer niederöster
rei()hischen Pensionsausgleichskasse.

Anfrage der Abgeordneten Oerbartl, Krei
ner, Wenlger, Hreb~cka, IStiaffa, Anderl und
Genossen an den Herrn Landeshauptmann,
betreffend Erhöhung des Maxima'ltanifes im

, R,auohfangkehrergewerbe.
Das Amt der niederösteneichischen Landes

regierung hat mit Kundmachung vom
13. April 1951, Z1. LA. Vfl--12-1951', den
Maximaltarif im Rauchfangkehrer,gewerbeneu
festgesetzt, ,wodurch gegenüber den bisherig,en
Oebühreneine 18%ige Erhöhung der Ge
bühren, und zwar rückwirkend mit 1. Jänner
1951 ,eintrat. Gegen Idi,ese Erhöhung hat sich
die überwiegende Me'hr,heit der Gemeinden,
darunter sämtliche Industriegemeinden, aus;
gesprochen. Trotzdem wurde die Erhöhung des
Tarifes durch das Amt der Landesregierung
verfügt. Nunmehr ist neuerlich eine Erhöhung
der Kehrgebühr beabsichügt und ging ei'n
dieshezü,glicher Runderlaß des Amtes der
Landesregierung am 29. Mai 1951 unter dei
ZalhiLA. V/I-20-1951 an dtj-e Gemeinden
zur Stellungnahme. Diesmal wird eine weitere
EI'höhu11lg um 16,4 % der 'ber-eits erhöhten Ge
bühren geplant. Diese soll am 1. Mai wirksam
werden. Die befragten Gemeinden haben aber
mals eine neuer/i.ohe Erhöhung d('f Ke'hr-
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gebühren ahgelehnt und auch die ArbeÜ'er
kammer für Niederösterr'eich hat daz,lI eine
negative Stellungnahme bezogen.

Der § 51 der Gewerbeordnung setzt für
verschiedene Leistungsgewerbe, die infolge
ihrer Wich tiglkei t für die AllgemeinheituD.rj
aus dem Grunde ihrer Konkurrenzlosigkei l

Monopolcharakter aufweisen, im Interesse der
Konsumentenschaft Maximaltarife fest. Um die
fragfä1higkeit dieser Gebühr,en für ,die Bevöl
kef1ung feststellen zu können, sieh t der § 51
der Gewerbeordnung ein Verfahren 'Vor, bei
dessen Durchführung die Gemeinden, die
Arbeiterkammer und sonstige Interessenten
gehört werden müssen. Die festsetzung der
Gebühren selbst erfolgt dann von der Landes
behörde unter Berücksichügiung der bestehen
den Verhältnisse. Bei Betrachtung dieser Ver
hältnisse muß nun aber festgesteHt werden,
daß die Kehngebühren in Wien und Nieder
österreich zwar gleich 'hoch si1nd, daß aber die
Wiener RauchfangkehrergehiHen 'einen um un
gefähr 60 S höheren Wochenlohn erhalten als
ihre niederösterreichischen Kollegen. Es ist
weiter festzustellen, daß die Rauchfangkehrer
lehrlinge, wenn überhaulpt, in Niederösterreich
die geringste Lehrlingsentschädigung erhalten.
Gewöhnlich 'erhalten sie nUr Quartier, Kost
und 'ein Taschengeld. Die Belastung des
Rauchfangkehrermeist'ers mit Löhnen ist daher
lliedrigerals in Wien. Auf Grund leicht fest
zustellender Kontrollen hat sich ergeben, daß
der Rauchfanglk~hrermeister für eine Arbeits
stunde zirka 45 S erhält. Das sind ungefähr
das Acht- bis Zehnfache dessen, was er seinen
Gehilfen für eine Arbeitsstund'e bezahlt. Da
das Rauohfangrkehrergewerbe infO'lge seines
Monopo1charakters keine Reklamespesen kennt
und auch die technische Ausrüstung seit eh
und je die gleiche 'ist, erscheint eine aber
malige Erhöhung der Rauchfangkeh re1'

gebühren nicht gerechtfertigt. •
Zusammenfassend muß festgestellt werden,

daß das zuständig,e Amt der Landesregierung
die vom Gesetz geforderte Berücksichtigung
der bestehenden Verhältnisse nicht wahr
genommen hat und daß es sich bei ·der ge
planten neuerlichen Erhöhung des Tarifes ein
fach über die Meinung dler Gemeinden und
der Vertreter der Konsument,enschaft offenbar
abermals hinwegsetzen will, welcher Vor,gang
nicht im Sinne der IBestimmungen des § 51
der Gewerbeor;dl1lung liegt. Eine abermalige
Erhöhung der Kehrgebühren würde eine un
gerechtfertigte Begünstigung eines Monopol
gewerbes bedeuten und 'eine Belastung weiter
Kreise der Bevölkerung nach sich ziehen.

Die Gefertigten richten da'her an den Herrn
Landeshaupbmann die Anfrage:

1. Ist der Herr Lall1'deshauptmann in der
Lage, -die Gründe für die neuerlich geplante
Erhöhung des MaX'imaltarifes im Rauchfa'l1'g
kehrerg,ewerbe bekanntzu:geben?

2. Ist der Herr Landeshauptmann bereit, für
den fall, als sich eine neuerliche Erhöhung
der Rauchfangkehrergebühren als ungerecht
fertigt herausstellt, unverzüglich Vorsorge zu
treffen, daß eine 'Solche Erhöhung unterbleibt?

An fra g e der Abgeordneten Stangler,
ßachinger, Fehringer, Etlinger, SchöberI, Er
necker und Genossen, betreffend die Typhus
erbankungen in der Heil- und Pflegeanstalt
der Gemeinde Wien in Ybbs an der Donau.

Die in der letzten Zeit in der Heil- und
Pnegeanstalt der Gemeinde Wi-en in Ybbs an
der Donau aufgetret-enen Typhusfälle haben in
der Umgebung der Stadt sowie in den an
grenzenden Beziriken sch were Beunruhi,gung
hervorg·erufen.

Die Geferügten stellen daher an den Herrn
Landeshauptmann die Anfrag,e:

Ist der He!"'r Landeshauptmann bereit, ge
n3uest zu erheben, ob von den zuständigen
Organen die notwendigen sanitätspolizeilichen
Sicherheitsmaßnahmen getroffen und auch von
allen Stellen eingehalten werden?

PRÄSItDENT (nach Zuweisung des Ein
laufes an die zuständigen Ausschüsse): Wir
gelangen zur Beratung der Tagesordnung.

Ich ersuche den Herrn Abgeordneten
Dr. S t ein g ö t tel', die Verhandlung zur
Zahl 198 einzuleiten.

Berichterstatter Ahg. Dr. STEINGÖTT,ER:
Ich habe namens des VerfassungsaussC'husses
über di,e Vorl<age -der Landesregierung, be
treHend den Geset'zentwurf über die Haus
numerierung, Shaß'en- und Ortschaftsbezeich
nung, zu berichten.

Hohes Haus! Schon bei den abgefülhrten
Präsidentenwahlen, vor allem aber auch bei
der Volkszählung stellte sich in vielen Ge
meinden der Mangel einer durchgehenden
NumeöerungderHäuscl1 als sehr störend
heraus, weil vielfach die Zählungsorgane die
zahlreichen formulare oft 'Überhaupt nicht
oder fälschlich oder manchmal erst zu spät
zustellen konnten. Deswegen war es notwendig,
daß sich die Landes'regierung damit beschäf
tigte, einen Gesetzentwurf bezüglich der Haus
numerierung in den niederösterreichischen Ge
meinden einzubringen.

In dem vorJi.egenden Gesetzentwurf wird nun
in kleinen 'Gemeinden eine fortlaufende Nume
rierung, in größeren aber eine Numerierung
der Häuser nach den Verkehrsflächen vorge
schlagen. Ebenso ist eine Kenntliohmachung
der einzelnen Straßen, Plätze und vor allem
aueth des Ort-seinganges 'vorgesehen. Bezüglich
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der Nummerntafeln sieht das Gesetz vor, daß
die Numerierung mit ara'bischen Ziffern vor
genommen werden soll. Auß,erdem ist ang,e
or,dnet, daß es dem Hauseigentümer oblie,gt,
srich die Tafel anzuschaUen. Bezüglich der
Beleucht'ung in !größeJ1en, beso'ndrers aber in
fremdenverkehrsgemeinden und 'Sonstigen
größeren Gemeinden mit Durchgangsverkehr
hat das Gesetz vorg,esehen, daß die Kosten der
Herstellung und des ,Betriebes dieser B,eleuch
tunrgsanlagen Betriebskosten im Sinne des § 2,
Abs. (2), Ziff. 7, des Mietengesetzes sind.

Sonst sind in dem Gesetz noch die Bestim
mungen enthalten, wie die Tafeln anZ'ubringren
sind, also höchstens in 2,50 m Höhe rechts
vom Hauseingang.

Der VerfassungsausIschuß hat nun in seiner
letzten Sitzung vom 14. Juni 1951 diesen
Gesetzentwurf mit einigen Abänderungen, die
ich schon :hier besprochen habe, verabschiedet
und stellt den Antrag (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
,,1. Der zuliegende Gesetzentwurf (siehe

Landesgesetz vom 27. Juni 1951) 'Über die
Hausnumerierung, Straßen- und Ortschafts
bezeichnung wird ,genehmigt.

2. Die Landesregierung wirdaufrgefordert,
wegen Durchführung dieses Gesetzbeschlusses
das Erforderliche Z'U veranlas!s,en."

Ich rbitte um Annahme des Antrages.
PRÄSIDENT: Es liegt keine Wortmeldung

vor. Wir kommen zur Abstimmung. (Abstim
mung über den Wortlaut des Gesetzes, über
Titel und Eingang und über das Gesetz als
Ganzes sowie iib'er den Antrag des Ver)tas
sungsausschusses): Angenommen.

Ich ersuche den Herrn Abgeordneten
Dr. S te i n g ö t tel', die Verhandlung zur
Zahl 203 einzuleiten.

Berichtel1statter Abg. Dr. STrEINGöTTER:
Ich habe weiter namens des VlerfaSisungsaus
schusses über die Vorlage der Landesregierung,
betreffend den Geset~entwufif über dlie Ab
ändel1ung des Gesetzies VOilll 2. Juni 1950, LGB!.
Nr. 38, betreFfend die Einrhebullig einer Abgabe
von öffentlichen AnkÜ'ndi:gungen, zu berichten.

Hohen- Landtag! Das ni,eidierösterreichisohe
AnkJündirg,ungsabgaibegesdiz 1950 hat in seiner
Auswirkung Mängell gez1ei'gt. Vor~l1em waren
gewisise VeJ1sohiedenheiten in iden einlzelnren Ge
meinden be~Üiglich der Bestleuerung zu be·
mel1ken. El1stel1Js handelt es skh d'a:beium jene
Anzeigen VOiI1 firmen, die in GeschäHen an·
geschlagen ,sind, die Waren dieser Fillmen
~ühnen und ikeiwiliHg, ohne von diesen tiefer·
fil1men gezwungen zu werden oder den Auf
trarg ZJU haben, diese An:zei,gen in ihren Oe·
schäHenanbringen.

Zweitens handelt es sich um die iFmge, wiie

weit Prospekte, die in Geschäften ,fr,ei aUlfl iegen,
e,iner solchen Besteuerung unter1i,eg,en.

Drittens handelt es sich um die Besteueirung
von Anzeigen 'von V,er,eunen, die daz1u For
mulare benützen, an deren rRanld Ankün
digul1Jgen von Finmen angebracht sind.

Viertens handelt es sich um di,e 'Ffalge, wie
Anzei,gen zu behandeln s,i'rud, die an Soheuern
order ,Hausfläohen angebracht wurden, und nach
AUlftkündilgiung nioht so unkennNich ,gemacht
wurden, rdaß man n:achher doch nooh den Auf
druck der betreffenden F!irma sehen ikonntre.

1m 'vol1liegenden Oesetzentw,urf sind nun Be
stimmungien enthlaHen, die in diesen vi'er frag
lichen Punkten 'KIal1heit schaffen.

Bezüglich der Anzeigen von Firmen, die in
Geschäften angebracht, aber nicht bestellt sind,
wi'l1d in diesem Oesetzennwul1f vongeschlagen,
sie nicht zu besteuern.

Für Prospekte wird bestimmt, daß sie, wenn
sie nicht eine bestimmte Größe :ilbers,chreiten,
mit einem Groschen pro Stück besteuert wer.
den. Ebenso werden Anz6gen von Verreinsverc
anstaltungen besteuert, auf denen noch andere
Anlkündigun,gen von Firmen vorhanden s.ind. Es
wird bestimmt, daß die Firma, die das Entgieit
für die Firmeninserate einnimmt, die Steuer be
zahlen muß.

In bezug auf Anlkündigun:gen auf Häusern
und Scheuem, die dem betreffenden Bürger
meister aufgekündigt worden sind, ist nun
eineF6st 'vorgesdlen, innerhalb der der be
treffende Bürgermeister feststellen kann, ob
diese Ankündigung tatsächlich vollkommen
verschwunden ist. Der ßürgermeister hat das
Recht, der ,Firma vO'fZ'Uschreiben, die Steuer
für diese Anrkündiglung weit,erzahIen, wenn
diese Ankündi:gung 'noch zu sehen ist. Er kann
innerhalb von 14 Ta,gen der betreHencJIen Firma
die vollkommene Vernichtung dieser Anzeigt
vorschreiben, widrigenfalls die ibeheHende
Firma die Steuer w,eiterzuhezahlren hat.

Außerdem ist im Gesetz vorgesehen, daß
jene Anzeigen, die nach diesem Gesetz einer
Steuer unterliegen würden, (He aber bisher
nicht besteueTt 'waren, dJ1ei Monate von d!er
Besteuerungfreibleiben. Für aBe jene Ge
meinden, in denen bereits ein Einhebungs
beschluß gefaßt wurde, ist fest!gesetzt, daß
dieses Gesetz ab 1. September 1951 gilt.

Der Verfassungsausschuß hat in seiner Sit
zung vom 14. Juni 1951 zu di,esem Gesetzent
wurfeinige Abänderungen beschlossen, ,welche
in der dem Hause vorliegenden Fassurug be
reits enthalten sind. Er stellt nun folgenden
Antrag (liest):

Der Hohe Landtag wolle besohließen:
,,1. Der zuliegende Gesetzentwurf (siehe

Landesgesetz vom 27. Juni 1951) über di,e
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Abänderung des Gesetzes vom 2. Juni 1951,
LOB!. Nr. 38, betreffend die Einhebung einer
Abgabe von öffentlichen Ankündigungen, wird
genehmi,gt.

2. Die Landesregierung wil1d beauHra,gt,
wegen Durchführung dieses Gesetzrbeschl.usses
das Erforderliche zu veranlassen."

Ich bitte 'um Annahme des Antrages.
PRÄSIDENT: Es liegt ikeine Wortmeldung

vor; wir kommen zur Abstimmung. (Abstim
mung über den Wortlaut des Gesetzes, über
Titel und Eingang und über das Gesetz als
Ganzes sowie über den Antrag des Verfassungs
ausschusses.) An gen 0 m m e n.

,Ich ersuche den Herrn Abg. So dom ik a, die
Verha1ndlung ZUr Zahl 201 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. SODOMKA: Hoher
Landtag! Ich habe namens des Verfassungs
ausschusses über die Vorlage der Landes~'egi'e

rll'n:g, betreffend den Gesetzentwurf über die
Abänderung des Gesetzes vom 21. Dezember
1882, Landesg'esetz- und Verordnungsblatt
Nr. 12/1883, 'betrdfend die Einbringimg von
forderungen an Gemeinden und öffentlichen
Konkunenzen sowie die Abänderung einig,er
Bestimmungien der niederästerreichischen Ge
meindeordnung, ,zu berichten.

Nach § 90 der Gemeindeordnung waoht der
Landtag durch die Landesregierung darüber,
daß das Eig,entum der Gemeinden und' ihrer
Anstalten ungeschmäl'ert erhaUen werde. In
diesem § 90 ist weiter ausgesprochen, daß die
Landesregierung auf Kosten der Gemeinden
Abhilfe schaffen kann, wenn die Gemeinden
ihren Verpflichtungen im selbständigen Wir
kungskreis nicht naohkommen. Die Kosten
selbst kann die Landesregierung auf Grund des
Larrdesgesetzes vom 21. Dezember 1882, LOB\.
Nr. 12/1883, hereinhningen. Ebenso besteht die
Möglichkeit nach § 98 der Gemeindeordnung,
Kosten, die der Gemeinde aus dem übertragenen
Wirkungs.kreis erwachsen beziehungsweise Ko
sten, die ,bei der Beaufsichtigung der Gemeinde
durch die Bezirkshauptmannschaft entstehen,
mit Hilfe dieses Gesetzes aus dem jahr'e 1882
hereinZ'ubring,en. Das Gesetz aus dem jahre
1882 ist ein Landesgesetz, das durch die Ein
führung der niederöst,erreichischen Gemeinde
ordnung, durch das vorläufige Gemeindeges,etz
im Jahre 1945 'wieder in GeltuI1lg gesetzt wor
den ist. Die Frage, ob dieses Gesdz inzwi'Schen
aufg,ehohen worden ist, ist zu verneinen, da
in den §§ 90 und 98 der Gemeindeordnung
noch ausdrücklich auf dieses Gesetz verwiesen
wird; ,daß außerdem das Gesetz durch etwa
später in Kraft getretene Gesetze aufgehoben
oder abgeändert wurde, ist ,ebenfalls nicht zu
treffend. Man könnte "eventuell die Frage auf
werfen, ob das Finanzverfassungsgesetz di'eses

Gesetz auf!gehoben häUe. Auch hier kann man
sagen, daß weder das finanzverfassurrgsgesetz
noch das Finanzausgleichsgesetz in der derzeit
gültigen Fassung in dieses Gesetz eingreift
und keinerlei Bestimmungen dieses Gesetzes
derogiert. Im Gegenteil, es gibt der § 8 ,des
fi1nanzverfassu'1lgsg,esetzes die Möglichkeit, die
ses Gesetz im Rahmen der Landesgesetz
gebung abzuändern und aufZ'uheben. Das Lan
etesgesetz aus dem jahre 1882 selbst gibt ein
mal die Möglichkeit, daß von der Landesregie
rung oder von der Bezirksverwaltungsbehörde
Steuersätze der Gemeindienerhöht werden
können, und des weiteren gibt es in der vor
liegenden Fassung die Möglichkeit, auch neue
Steuern einzuheben. Die Beschlüsse selbst
müßte die Landesregierung fassen, und es kalll'n
auf di,ese Art und 'Weise Gemeinden, die irgend
welche Aufgaben, die ihnen übertragen 'Sind,
nicht erfüllen, der Auftrag hierzu erteilt und
auch die Kosten dieser Durchführung von den
Gemeinden hereingebracht werden. Dieser iEin
griff in das Steuerrecht der Gemeinden stellt
aber nur einen bescheidenen Eingriff dar, da
lediglich die BerecMigung besteht, Steuern: in
dem Ausmaß, als eben Kosten erwachsen sind,
zu erhöhen. Es stellt also keinen iEing'riff in
die Autonomi,e der Gemeinden dar.

In diesem Gesetz ist auch die Bestimmung
aufgenommen worden, daß bei Steuern, die
nicht direkt von den Gemeinden eingehoben
werden, die einhebenden Stellen das Steuer
mehraufkommen zur Deckung der auf,gelau
fenen Ko'Sten oder zur Befriedigung von Gläu
bigern verwenden können. Es hat sich darüber
hinaus noch die No~wendigkeit ergeben, auch
einige Bestimmungen der niederösterreichischen
Gemeindeordnun!g, und z!war die §§ 90 'und 98,
zu ändem und der derzeit bestehenden Nomen
klatur einerseits und der derzeit bestehenden
verfassulligsrechtlichen Lag,e anderseits anzu
passen.

Nach dem Ihnen vorliegendien Gesetz!entwurf
hat der Verfassungsausschuß bereits in seiner
Sitzung vOim 14. Juni 1951 einige Bestim
mungen geändert 'und diese Änderungen sind
bereits in dem vorlieg!endJen Entwurf enthalten.
Der Verfassungsausschuß hat sich eingehend
mit diesem Gese~z beschäHi,gt und ihm die
Zustimmung erteilt. Ich stelle daher namens
des Verfassungsausschusses fol,g!enden Antrag
(liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließ'en:
,,1. Der zuHegende Gesetzentwurf (siehe

Lallidesgesetz vom 27. Juni 1951) über die
Abänderung des Gesetzes vom 21. Dezember
1882, Landesgesetz- und Verordlllungsblatt
Nr. 12/1883, betreHend die IEinbringung von
Forderungen 'an Gemeinden und öffentEche
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Konkurrenz,en sowie die Abänderung einiger
Bestimmungen der niedlerösterreichischen Ge·
meindeordnung, wird genehmigt.

2. Die Landesregierung wird beauftragt,
w~gen Durchführung dieses Gesetzbeschlusses
das Erforderliche zu veranlassen."

Ich bitte um Annahme des Antrages,
PRÄ'SIDENT: Ich eröffne die Debatte. Zum

Wort gelangt Herr Abg. Du!bovsky.
kbg. DUBOVSiKY: Hoher Landt'ag! Mit

dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die ohne
dies schon sehr bescheiden gewordene Auto
f1omie. der Gemeinden noch weiter einge·
schränkt werden. Es 'ist das Kennzeichen der
Autonomie einer Körperschaft, daß sie über
die Finanzhoheit verfügt, und dieses Gesetz
st'ellt eine E'inschränkung, sogar eine sehr
ernste Einsohränlkun,g der Finanzhoheit der
Gemeinden dar. Diese F'inanzholheit ist im
Laufe der Jahre immer mehr und mehr ein·
geschränkt worden, und zwar zum letz'ten Male
durch das sogenannte Finanzverf1assungsgesetz.
Dies'es sieht vor, daß die Gemeinden einerseits
von den sogenannten 'geteilten Steuern Zutei
lungen 'vom Bund el1haHen, über dIeren Höhe
sie allerdings nicht ent'scheiden können, ander·
seits, daß der Bund im Finamausgleichsgesetz
den Gemeinden eine Reihe von Steuern vor·
behalten hat, deren Einhebung sie durchführen
können. Aber auch hier hat eine Einschrän·
kung der Autonomie der Gemeinden staHgefun
den, indem bei einer Gruppe von Steuern von
Bundes wegen Höchstigrenzen festgesetzt wur
den. Was ,dann noch f'ür die Gemeinden ein
zuheben übri,gbleibt, stellt einen sehr beschei
denen Rahmen dar. Wenn dann noch über die
Gemeinden hinweg die Landesregierung er
mächtigt werden soll, wenn auch unter ,ge
wissen VOflaussetzungen, ein!er:sleits Gemeinde
steuern zu erh'Ö'hen, anderseits Gemeindesteuern,
die im Finanzverfassungsgesetz zwar vorge
sehen, aber von den Gemeinden nicht e1inge
h.oben werden, eimzuführen, so bedeutet dies
ell1e weitere Einschrämkung der Finanzhoheit
der Gemeinden und eine weitere Verschlech
terung der schon sehr bescheiden 100ewordenen
Autonomi,e der Gemeinden. '" .

Es list doch kein Zufall, daß nicht aUe Ge·
meinden die ihnen zustehenden S'teuern in voller
Höbe einheben. Denn 'gerade die Gemeinden
die am meisten volksnah arbeiten, kennen di~
Notlage der Bevölkerung. Aus diesen Er
wägungen heraus entstehen eben Beschlüsse,
daß die Steuern nicht in der vollen Höhe ein
gehoben werden. Die Gemeinden D<,hmen eben
auf den Notstand der Bevölkerung Rücksicht.

Wir sehen, daß gerade hei den Steuern die
den Gemeinden zug,eted t wurden, das sind die
Grundsteuer, die OeweJ'besteuer und die Lohn-

summensteuer, in der letzten Zei,t, insbesondel'e
bei der Gewerbesteuer, eine PropaigaIlldia ge
macht wird, die darauf hinzielt, eine Erleich
terung der Gewerbesteuer auf Kosten der Ge
meinden durohzuführen oder diese St'euer den
Gemeinden überhaupt weigzunehmen. Gegen
eine Reform der Gewerbesteuer ist durchaus
nichts einzuwenden, wenn sie nämlich 'für di,e
kleinen Gewerbetreihenden, die sohweru'ill ihr,e
Lebensexistenz zu ringen ha'ben,. wirklich we
sentliche, entscheidende Erleichterungen bringt.
Aber gleichzeitig muß hinzugefü,gt werden, daß
dann die großen Unternehmer, deren es eine
ganz schöne Anzahl gibt, U'ill so stärker zur
Leistung der Gewerbesteuer heran:g,ezo,g,en wer
den müssen. Wir sind stets hereit,an Reform
vorschlägenauf dem Gebiete der Gewerbes,teuer
mitzuarbeiten, aber nur, um ein erträglicheres
Einkommen für di'e kleinen Gewerbet:reibenden
zu sichern. Aber was stellt sich in Wirklichkeit
heraus? Während man auf der einen Seite in
der Presse, besondiers in ,der "Tageszeitung",
darüber schreibt, daß 6ne 'Reform der Gewerbe
steuer notwendig ist und daß der Herr Finanz
minister dUfchausnichts einzuwenden' hat wenn,
die Gewerbesteuer herabgesetzt wird, ja daß
sogar - was nur an den Gemeinden gelegen
wäre - die Gewerbeskuer auf,gehoben w'epden
soll, sieht man auf ,der anderen Seite, dlaß in
der Landesregierung ß.esohlüsse gefaßt werden,
nach welchen, wenn die Gemeinden die Ge
werbesteuer nicht in ihrer vollen Höhe ein
heben, diese Gemeinden keine Zuwei'sungen aus
dem Gemeindeausgleichsfonds erhalten. Ich
gl,aube, es wäre notwendig, daß gerade die
Parteianhänger der "Tageszeitung" dafür
sorgen müßt,en, daß, dieser !BescMuß der Lan
desregierung revidiert wi'rd und daß auch Oe
meinden, ,die die Gewerbesteuer nioht in voller
Höhe einheben, weH in ihrem Gemeindegebiet
vorwielgend kleine Gewerbetpeihendie sind, trotz
dem Zuweisungen aus dem Gemeindeaus·
gleichsfands erhal t,en.

Aber die Gesetzvorlage zur Einschränkung
der Autonomie der Gemeinden wir:d damit be
gründet, daß damit der Verschuldun,g der Ge
meinden ein Riegel vorgeschoben werden soll.
Nun, die Verschuldung der Gemeinden ist eine
Tatsache. An die 100 Millionen Schilling sind
schon sicherNoh Schulden bei den nieder'öster
reich ischen Gemeinden aufgdaufen. Aber hier
muß man ,untersuchen, wieso diese Schulden
entstanden sind und wieso eine VerschuLdung
der Gemeinden überhaupt möglich war. Man
wird zu ,dem Schluß kommen, daß die Ver
schuldung der Gemeinden in erster Linie da
durch entstanden ist, daß sie die Kosten für
den Wiederaufbau ganz allein zu trarg,en ge
habt haben. Obwohl von der 'Bundesregierung
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61rmg,e Male die Zusicherung ,gegeben wurde,
daß für die Kost,en des Wiederaufbaues der
Bund aufkommen wird, haben die Gemeinde-n
keinen einzigen Groschen für ihre Wliedera'll'f
bauikos1en enhalten. Des weiteren mußten die
Oemeindeneine Reihe dringendster Aufgaben
in Angrif'f nehmen, darunter die Lösung des
Wo'hnungsproblems, ohne von den übengeord
neten Stdlen hierbei auch nur die gerin,gste
Unterstützung zu erhalten. Daraus ist ein Teil
ihrer Verschuldung entstanden.

A'uf der anderen Seite muß man aber auch
sehen, daß die Gemeinden immer mehr und
mehr von der Bundesregierung als Werkzeug
zur SteuerauspresSiung der Bevölkerung gegen
über 'verwendet werden. Wenn wlir hier ,einige
Beispi'ele hemehmen, dann können wir fest·
stellen, daß die Steuern in dien Gemeinden von
55 bis 70 S pro Kopf der Bevölkerung im
Jahre 1946 auf über 500 S im Jahre 1950 ge
stiegen sind. Darin allein zeigt sich schon,
welch 'wirkungsvolle Werkzeuge der Steueraus
!wessung die Gemeinden geworden sind.

Nun wäre es ,aber vollkommen falsch, anzu
nehmen, daß die Gemeinden ·dadiurch in eine
finanziell bessere Situation versetzt worden
wären. Das Gegenteil ist eingetreten. Bei den
Gemeinden kann festgestellt werden, daß die
Einnahmen seit dem Jahre 1948 im wesent
lichen auf der gleichen absoluten Höhe ver
blieben sind und daß die steuerlicrhe Mehr
belastung durch die Gemeindeabgaben den Ge
meinden überhaupt nicht zugüte gekommen ist,
weil die übergeordnet,en Körperschaften - der
Bezirk, das Land, der Bund - dafür g'esorgt
haben, daß die steuerlichen Mehreingänge bei
den Gemeinden wiedier abgeschöpft werden.
Man kann feststellen, daß jedes Jahr unter
irgmdeinem neuen Vorwand etwas dazuge
kommen ist, was deI] Gemeinden weitere Mittel
entzogen hat. Es hat mit der Landesumlage
und mit der Bezirksumlage begonnen. Im
Jahre 1948 ist das so!genannte Notopfer dazu
gekommen, das damals unt,er dem Vorwand
verlangt wurde, daß dem Staat der Bankrott
droht und daß die Gemeinden etwas beitragen
müssen, um diesen Staatsbankrott zu verhin
dern. Es hat sich dann herausgestellt, daß der
Bankrott gar nicht eingetreten ist, daß aher
das Mittel zu seiner angeblichen Überwindung,
das Notopfer der Gemeinden, nicht nur ge
blieben, "Sondern von Jahr zu Jahr sogar höher
geworden ist. Im heuri,gen Jahr hebt mall zwar
das Notopfer nicht mehr ein,aber man hat
dafür einen neuen Namen gefunden, das "So
genannte Bundespräzipuum, 'unter welchem das
Notopfer heuer in größerer Hähe als im ver·
gangenen Jahr eingehohen wird.

Wir sehen also, daß es vo'r allem diese Ent-

züge bei den Gemeindefinanzen sind, die ganz
ent,scheidend dazu beitragen, daß sich die finan·
zielle Lage der Gemeinden ununterbrochen ver
schlechtert. Wir hören schonau"S einer Reihe
von Gemeinden Nachrichten, die besagen, daR
die Wohnbautätig'keit diese'r Gemeinden voll
kommen eingestellt wurde. Oiese Nachrichten
werden sich zwei'fellos in der allernächsten Zeit
noch vermehf'en, weil jeder LOlhn- und Preis
parkt, der in der Vergangenheit ab,geschlossen
wurde, auch den Gemeinden schwere Lasten
auferlegt hat. Der jetzt VÜ'f uns stehende neue
5. Lohn- und Preisparkt wird zweifellos die Ge
meinden auf das schwers,te belasten, und zwar
einerseits dadurch, daß die Preise weit höher
als die Einnahmen der Gemeinden ansteigen
werden, 'und anderseitiS dadurch; daß den Ge·
meinden aus dem Lohn- 'und Preispakt ein\:
Reihe von Verpfliohhmgen erwachsen werden,
zu deren Erfüllung sie mehr Geld aufwenden
müssen als bisher. So wird sich dieser 5. Lohn
und Pr!eispakt wie die vorhergehenden wieder
in einer weit'eren Einschränkung der Tätig
keit der Gemeinden für die Öffentlichkeit aus
'wirken. Er wird dazu führen, daß die Gemein
den letzten Endes kaum mehr die MiHel für
die Durchführung ihrer Verwaltungsaufgaben
aufbringen können, wodurch aber die Ver
schuldung wieder vorwärtSigetrieben wird.
Wenn man nun glau'bt, daß mit d1em vorlie
genden Gesetz dieser Verschuldung ein Riegel
vorgeschoben werden 'kann, dann täuscht man
sich sehr schwer. Dies'es Gesetz gibt nämlich
die Mö,glichkeit, daß mit den einl,ang'enden Ein
nahmen der Gemeinden aus der Erhöhung der
Gemeindesteuern auf das volle Ausmaß sowie
aus der Einführung noch nicM bestehender Ge
meindesteuern das Land, die Bezd'rksverwa1
t'ungsbehörden und der BUlnd sich ihre finan
ziellen Mittel sichern könllen. Das bedeutet
aber, daß man damit der Voersohuldung der
Gemeinden keinen Riegel vorschi'eben kann. Um
die Versohuldung der Gemeinden wirklich wirk
sam bekämpfen zu können, wäre vor allem die
Änderung der FinanzpoliNik den Gemeinden
g,egenüber notwendig! Gerade die Gemeinden
müßten die vollste Unkrstützung finden, weil
in den Gemeinden auf breitester demokratischer
Grundlage VerwaH'ungsauf,gaben durchgeführt
werden und weil gerade di'e Verwaltung der Ge
meionden die billigste Verwaltung überhaupt
darst,ellt, die wir in Österreich besitzen. Aus
dies,en Erwägungen heraus müßt'e VOl'! den ge
setzgebenden Körperschaften, dem Landtag und
dem Nationalrat, alles darangesetzt werden,
um die Autonomie der Gemeinden zu verbrei
tern und die MöglichikeHen der Gemeinden, ihre
Auf,gabengegenrÜber der Bevölkerung durch
zuführen, zu erweitern. Dazu müssen ihnen



aber die notwendigen Mittel ~ur Verfügung
gestellt werden. Da nun di'eses 'Gesetz diesen
Forderungen !keineswegs ,entsprioht, sind wir
nicht in der Lage, diesem Gesetz unsere Zu·
stimmung zu ,geben, um so weniger, als dieses
Gesetz, wie ich schon erwähnt habe, einen
neuen, sdhweren EingrHf in di'e Autonomie der
Gemeinden darstellt.

PRÄSIDENT: Zum Wort gdangt Herr
Abg. Dr. S te in g ö tt er.

Abg. Dr. ST,EINGÖTTE'R: Hohes Haus!
Unsere fraktion 'stimmt diesem Gesetz'entwurf
l'U, weil ja das Gesetz aus dem Jahre 1882
noch Geltung hat 'und es notwendi:g ist, es den
ent'sprechenden Verhältinissen anzupassen und
umzuändern. Wi'r eriblkken in di,es,em Gesetz
keinen Eingriff in die Autonomie der Gemein·
den. Es sitzen hier in die'sem Haus ,genügend
V,ertfleter von Gemei:nden, die sich, wenn das
der fall wäre, 'gegen eine solche Absicht mit
allen Mitteln wehren würden. Das Ges'etz vom
Jahre 1882 sieht eine notwendige Aufsicht des
landes 'Über die finanzgeba11Un,g der Gemei'n
den dann vor, wenn die Gemeinden Verpflich
tungen, die sie einge,gangen sind, nicht er·
füllen. Dies ist wohl eine der erst1en Aufgaben
jeder Wirtschaft, möge es sich nun um eine Wirt
schaft im kleinen Kreis einer familie oder
darüber hinaus um jene einer öffentliohen oder
privaten Körperschaft handeln, in je,dem f a11
ist es selbstverständlich notwendig, daß ein
gegangene Verpflichtungen eingeha1t'en und
Schulden 'gezahH werden müssen. Daher liegt
es im Inter1esse der Gemeinden, daß das Land
eine entsprechende Aufsichtsgewalt hat, und
nicht mehr 'und nicht weniger i,st in dies>etri
Gesetz 'vom Jahre 1882, das noch heutle gilt,
ausgesprochen. Freilich stehen in diesem Ge
setz vom Jahre 1882 Bestimmungen, die heute
nicht ,geUen, weil den Gemeinden ganz andere
Steuergrundla!gen zur Verfügung stehen. Die
Ei:g.entümlichkeit unseres Staatswesens, daß
nämlich für drei Gebiet'skörpersohaften die
notwendigen Geldmitfel zur Verfügung stehen
müssen, nämlich für den Bund, für das Land
und für die Gemeinden, machen eben immer
wieder einen finanzausgleich notwendig. Auch
wir als Vertr'et,er von Gemeinden bedauern
es, daß niemals alle unsere forderunlgen im
Finanzausgleich zum Durch'bruch kommen. Wir
sehen aber .gJ.eichzeitig ein, daß ja auch das
Land und der Bund zur Bestreitung ihrer not
wendigen Aufgaben Geld brauohen und daß
in einem finanzausgleich eben ein ,gewisser
Ausgleich der Gegensätze dadurch g'eschaffen
werden muß, daß die St'euern verteilt werden,
damit eben Bund, Land und Gemeinden zu
ihren notwendigen Einnahmen gelangen. Ich
gebe zu, daß derzei,t für die Gemeinden di'e

verschi'edenen Forderungen des Bundes und
des L,andes ziemlich hooh sind und daß die
Gemeinden dadurch in der ErfüHullIg ihrer
Auf,g,aben manchmal behinJdert werden. 'Es si'nd
aber die Vertretungen der Oemeinden, der
S'tädt,e'bund und ,der LandgemeindelllbunJdbei
den Au,sgleichsverhandlungen mit dem finanz
ministerium und den fi.nanzrefer;enten der Län
der immer wieder anwesend, um ihre ,for
derungen zum Durchbruch zu bringen. Daß
nun dieser '.f inanzausgleich nicht immen in einer
Weise erfo\'gt, daß die Gemeinden hundertpro
zenüg hefriedilgt werden, liegt eben in den :ge·
gebenen VellhäHnissen. Wi,r wissen, und die
Gemeinden bestehen darauf, daß die Gewellbe
und OrundsteuerEinnahmen der Gemeinden
bleiben, jedoch müssen die Gemeinden einst
weilen, nachdem der Bund :mit seinen St,euern
nioht auskommt, aus ihren 'Steuern Ahgaben
an den :Bund und das Land leisten. Wenn di'f
Gemei'nden aber mIt ihren SteueTeingängen
n.icM das Auslangen finden, dann müssen sie
eben, ob sie woUen oder nicht, di,e Höchstsätze
dieser Steuern einheben. Wenn nun eine Ge
meinde das nicht getan hat, und wenn eine
solche Gemeinde dann einfach, 'um sich das
leben leicht'er zu machen, seinen Verbindlich·
keiten niohtnachkommt und seine Schulden
nicht 'bezahlt, dann ist es Aufgabe des Lan·
des, als Auf'Sichts'behörde der Oemeinden, eben
diese Gemeinden dazu zu verhaUen, die Höchst·
sätze eimuiheben. Wk alle wünschen den Ge
meinden, die ja schließlich die lebendi,gen Zellen
des Staatswesens biIden, daß sie ihre Steuern
behalten. Die Gemeinden bestehen darauf, daß
an i,hriem derzeitigen Steuerrecht nichts ge
ändert wird, weil die üflUnd.... und Gewerbe·
sreu1er dJiehauptsächlichsten EiJnnahmsquellen
der Gemeinden bilden. Wir Vertreter der Ge- .
meinden sehen aber gleichzeit'i,g ein, daß wir
uns bei der derzeitigen großlen wirtschaftlichen
NM ,des Bundes und des Landes, wenn 'wir es
auch nicht gern tun, verschi,edene EinhuBen in
steuerlicher B'ez'iehung gefaJ.1en lassen müssen.
Wir wissen, daß alle drei Gebietslkörp'ersohaften
unt,er der wirtschaftlichen Not, die von 'ver
schiedenen Ursachen bedingt ist, leiden und
daß wir da'her viele Aufigahen, die uns der
verlorene Krieg auferlegt hat, nicht erfüllen
können, weil uns eben die entsprechenden
Mittel nicht zur· Verfügung stehen.

Die Gemeinden bekla1gen es manchmal, daß
der Bund scheinbar die Sorgen der Gemeinden
nioht zur Kenntnis nimmt, daß er zum Beispiel
auf dem Gebiete des Krankenansta\tienwesens
absolut' noch nicht die Einsicht hat, daß auch
er zu dem ziemlich groBen Defizit der Kranken
anstalten beHragen muß. Wk verlieren aber
deswegen nicht den Mut, sondern wir sind! be-
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strebt, schli,eßlicrh auch die Organe des Landes
und des Bundes zu überzeugen, ,daß über die
Verpflicht'ul1Igen des finanz,au~gleichs hinaus
den Gemeinden noch ,geihoHen werden muß.
Nichtsdestowenilger wissen wir aber auch, daß
es ,Pflicht jeder sorgfältigen Gemeindeverwal
tUl1lg ist, das, was sie zu zahlen hat, wi'rklich
abzustatten, und daß das Land bestrebt sein
muß, den Gemeinden, die ihren Verpflichtungen
nicht nachkommen, eben in der Weise nach
zuhelfcn, wie es das Gesetz vorsieht. Daß wir
das niCiht - wie es mir in den Si1'zungen des
Verfassungsausschusses vO'fgeworfen wurde -
mit Begeisterung machen, ist selbstverständ
lich. Aber ebenso klar ist, ,daß wir als Wirt
schafter, als Verwalter einsehen müssen, daß
das Geld dort zu nehmen ist, wo es eben mög
lich 'ist, das ,heißt 'aus den iHöCihs,tsätzen der
betreffenden Steuern.

Ich staune, daß sich der Herr Ahg'eord11'e1e
Dubovsky 'hier heute als ein so beredter Anwalt
gerade auf dem Gebiet der Gewerbesteuer ge
z'Cigt hat. Wir Städtevertreter und wir Ge
meindevertreter sind da nicht derselben An
sicht, sondern wir sehen, daß gerade die Wirt
schaft immer noch diese Steuern tragen kann.
Wir wissen aber auch, daß auf ,dem Gebi'e1
der Grundsteuer, besonders auf Seite der Land
wirtschaft - das sei hier einmal oUen aus
gesprochen -, nicht dasselbe geleistet wird,
wie von den 'anderien erwerbenden Schichten
des Volkes. Daß hier noch gewis'se Verbes,
sel'Ungen notwendig sind, ist selbstverständlich,
und daß man zum Beispiel bei der Grundsteuer
gerade die Unbemittelten schützen kann, das
11M zum Beispiel manche Stadt, darunter auch
St. Pölkn, bewiesen. Wir haben bei der Einfüh
rung der Höchstsätze der Grundste'uer auch
.das Einkommen berücksichtigt und von be
stimmtcnEinkommen ,an abwärts die Grund
steuer zurückgezahlt. Dieser Ausfall findet aber
in den Höchstsätzen bei den Steuerza'hlern mit
einem höheren Einikommen noch immer seinen
Ausgleich.

Ich hiüe deshalb im Namen unserer fra'k·
tion, diesem Gesetzentwurf zuzustimmen. (Bei
fall bei den Sozialisten.)

PRÄSIDENT: Die Rednerliste ist crschöpft.
Der Herr Berichterstatter hat das Schlußwort.

iBerichterstatter Abg. SODOMKA (Schluß
wort): HOlhes Haus! Da im Laufe der De
batte keinerlei Abänderungsanträg'e gestellt
worden ,sind, möchte ich ersuchen, der Gesetz
vorlage die Zustimmung zu geben.

,PRÄSIDENT (Abstimmung über Wortlaut
des Gesetzes, über Titel und Eing:an,c.· und
über das Gesetz als Ganzes sowie über dm
Antrag des Verfassungsausschusses): A n ge
no mme n.

Wir gelangen '!run zur Beratung der Nach
tragstagesordnung.

Ich ersuche die frau Abg. Czerny, di'c
Verhandlungen zu Zahl 221 einzuleiten.

Bericht~rstatterin Abg. Anna CZERNY: Ich
habe namens des Schulausschusses über die
VO'rla,ge ,der Landesregierung, betreUend den
Gesetzentwurf über die Errrichtung von Haupt
schulen in furth bei Göttweig, Groß-Krut und
Hausbrunn, zu berichten.

Hoher Landtag! Der Schulausschuß leg1
Ihnen diesen Gesetzent'wurf vor, der die Er
richtung einiger Hauptschulen beinhaltet. Die
Bevölkerung dieser Gemeinden ist sich klar
darüber, daß sie ihrer jugend heute weniger
Geld und Out für die Zukunft mitgeben kann,
so daß es besser ist, ihr eine gute 'und sur,g
fältige Schulbildung zu gehen. Und darum ist
jede Gemeinde 'bemüht, wcnn es i'hre finan
ziellcn Mittel crlauben, auch Hauptschulen zu
errichtcn. Um diese haben daher die Gemein
den f urt1h, Groß~Krut und Hausbrunn an
gesucht.

furth wird wahrscheinlich den Neubau im
Jahre 1952 beginnen können, während Groß
Krut und Hausbrunn noch im heurigen jahr
mit dem Zubau beginnen können. In furth
muß 'ein neues Gebäude errichtet wer,den, wäh
rend in Groß-Krut und in Hausbrul1'n Zubauten
zu den VolkssCihulen errichtet werden können,
die den Anforderung'en genügen.

Die Schuleröffnung wird durch die Landes
regierung festgesetzt werden. Auch die Fest
setzung des Pflicht- lind Berechhgungsspren
gels wird durch die Landesregierung erfol,gen,
damit diese Schulcn dem Sprengelplan zweck
mäßig eingeordnet werden können.

Ich erlaube mir daher, Ihnen im Namen des
SchulausschuS'ses folgenden Antrag z'u unter
br,eiten (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließ'en:
,,1. Der vorliegende Gesetzentwurf (siehe

Landesgesetz vom 27. juni 1951), betreffend
die Errichtung von Hauptschulen in Furvh bei
GöHweig, Groß-Krut und Hausbrunn, wird
genehmigt.

2. Die Landesregierung wiTd angewiesen,
wegen Durchführung dieses Gesetzbeschlusses
das Erforderliche zu veranlassen."

Ich bitte 'um Annahme ,des Antrages.
PRÄSIDENT: Ich eröffne die ,Debatte. Das

Wort hat der Herr Abg. Pospischil.
Abg. POSPISOHIL : Ho:her Landtag! In

einigen niederösterreic'hischen Gemeinden, näm
lich in furth bei GöHwei~g, Groß-Krut und
Hausbrunn sollcn, wie wir gerade gehöT1
haben, Hauptschulen errichtet werden. Die
di'esbezügliCihe Gesetzvorlage liegt dem Landtag
zur BeschlußfasS'ung vor, und ich glaube,



sagen zu können, daß es wohl ikaumei'n-e'll
M,enschen gibt, der nicht den Neubau von
Schulen zustimmend begrüßen würde. Dies gilt
besonders für das Bundesland Nec1erösterreiC'h,
de!ssen Schulen durch den l'etzt,ell' Krieg beson
ders gelitten haben. In einer großen Zahl von
Gemei'nden können durch die Zusammenle'gung
von Klassen und durch den Weohselunterrich1
die LernerfoJ,ge keineswegs als zufriedens tel
lend bezeichnet werden, sie liegen vielfach unter
dem Ni'veau vor dem Krieg.

,Es ist bestimmt kein Zufall, wenn in
• 50lohen SC1hulgemeinden d:ie v,er,antwortungs

bleiwußte Lehrerschaft in den vergangenen
Jahren immer wieder darauf hinwies, welch
follgenschwere Schäden vor aHem den j'ungen
Menschen, in weiterer Persp~kHve aber der
österreichischen Wirtschaft in ihrer Leistungs
fä'higkeit zugefügt werden. Deshalb ist jeder
noch so bescheidene f ortschrit,t bei dem ernst'en
Problem der Beseitigung der Schulraumnot zu
begrüßen.

Woran ich aber Kritik üben muß, ist die
mehr als ,schleppende BeseiHgung der Schul
raumnot. Welches Ausmaß sie in Ni'ederöster
reich nach dem Kriegsende hatte und Ieider
auch heute noch vieHach :hat, zeigen die amt
lichen Erhebungen sehr deutlich. Durch Kriegs
el'eignisse wurden in Niedierösterreichallei'n
50 Volks- und Hauptschulen zer,stört, an fast
500 Volks- und Hauptschulen wef1C!en Erwei
t'erungsbauten als notwendig erachtet,und über
100 Neubauten an Vol,ks-. und Hauptschulen
soHen ,der Schulraumnot in Ni'ederösterreich ein
Ende setzen. Der Gesamtbetra~g derauf,gewen
deten LandesmiHel macht aber keine 10 Pro
zent der tatsächlioh aufgewendeten Mittel für
Schulbauzwecke aus. Der bisher eingeschlagene
w.eg zur Beseitigung der Schulraumnot oträ!gt
alle Kennzeichen der einseitigen BeHmgslei
.stung und führt zu einer verhän~nisvoll'Cn

Verschuldung der schulausbauenden Gemein
den. Jeder, der sich der Mühe unt'erzieht, die
finanzielle Lage solcher schulausbauenden Ge
meinden und ihre ganz erschreckende Verschul
dung zu untersuchen, wird mir beipflichten.

Ich will im folgenden durch einige pfaik
tische Beispiele den Beweis für meine fest
.stellun:gen al1'tr'eten, wobei ioh mioT natürlich
vollkommen im klaren bin, daß durch die in
flationistische Entwicklung in Österreich die
La.ge der Gemeinden keineswegs eine Verbes
serung erfahr,en wird. Da ist zum B'eispi'el die
Gemeinde Edlitz in meinem Bezirk. Hier han
delt es sich nicht einmal um einen Neubau
einer Schule, der sich gewiß noch viel haher
stellen würde, sondern um den Z'Ubau einer
Hauptsohule. Um ihn durchführen zu können,'
muß die Gemeinde Edlitz ein Darlehen in der I

Höhe von 400.000 S aufnehmen, 'und zwar
bei einer ·sioebenprozenti'gen Verzinsung. Das ist
aber auch gleichbedeutend mit einer Verpfän
dung der Abgabener'tra,gsanteile, die jährlich in
der Gemeinde Edhtz 27.160 S hetr:agen. Es
ist nicht sohwer zu errechnen, <laß, wenn
die Gemeinde Edlitz imstande ist, auf ihre
ganzen Abgabenertra.gsanteile zu verzichten,
sie 15 Jahre braucht, um den auf:g'enommenen
Kredit zurückzuerstatten. Das heißt, die Ge
meinde Edlitz verlier<1 'ein Drittel ihrer Gesamt
einna'hmen und ist demzufolge nicht mehr im
stande, den sonsti'gen kommunalen Aufgaben
gerecht zu wer,den.

Ein anderes praktisches und konkretes Bei
spiel hierzu: Ungef,ähr zur selben Zeit wurde
im Vorjah'f ebenfalls hier im Landtag der Be
schluß gefaßt, in der Gemeinde Drosendorf
eine Hauptschule z,u hauen. Wie zeigt sich nun
hier durch den Bau der Hauptschule di,e finan
zielle La,g'e der Gemeinde iDrosendorf? Si'e er
hält die Subvention durch den Schulbaufonds,
womi,t sie aber nicht das Auslangen findet,
das heißt,sie muß ein Darlehen im Betrag
von 120.000 IS aufnehmen. Nun 'betragen die
Bruttoert'ra,gsanteHe dieser Gemeinde -Drosen
dorf tatsäohlich 26.880 S, während sich die
Nettoertragsanteile dieser Gemeinde auf 9540 S
beziHern. Selbst wenn d~e Gemeinde Drosen
dorf imstande wäre, die gesamten Nettoertrags
anteile zur Abzahlung des aufgelliommenen
Kredites zu verwenden, was natürlich in der
Praxis nicht möglich ist, würde sie dazu zwölf
Ja'hre brauchen. Dazu 'kommt, daß die Ge
meinde Drosendorf sowohl mit Hilfe des Schul
baufonds als auch mit dem schon erwähnt'en
aufgenommenen Kredit von 120.000 S nich1
das Auslangen finden :konnte und 'einen wei
beren Kredit in der Höhe von 200.000 Sauf
nehmen mußtle. Das hede'utet für die Gemeinde
Drosendorf, daß sie 'eine Verschuldung 'für un·
gefähr 35 Jahre auf sich nehmen muß.

Di'e GeldbeschaHung geht also für die Oe·
meinde, die vor der unbediulgt® Notwendigkei,t
steht, eine Schule zu bauen, folgendermaßen
vor sich: Die Gemeinde vierwendet entweder
eigenes Bargeld, was aber in den meisten fällen
durch die angesp.annte finanzi'elle Lage in den
Gemeinden nicht möglich ist, oder die Gemeinde
sucht um 'eine Subvenition oder ein unYetz'ins
liehes Darlehen aus dem Schulbaufonds an,
dessen Einnahmen sich aus der Schulklassen
steuer; die die Gemeinden zu entricht,en haben,
sowie aus dem zwanzigprozentigen Anteil de~

Ausgleiohsfonds und laus dem Beitrag des Lan
des, der in diesem Budget mit 2,5 Millionen
SC'hilling fest:gelegt ist, zus,ammensetzen, oder
die Gemeinde nimmt eine la11lgljährige Ver
schuldung auf sich, indem sie einen hochver-



zinslichen KredH bei einem Kreditinstitut auf
nimmt.

Angesichts dieser unwiderlegbaren Tatsachen
ist ,es meiner M'einung nach großsprecherisch
und auch vollkommen irreführend, weJ1ln zum
Beispiel die Niederös:t'erreichische Landeskor
respondellZ am 12. Juni erklärt: Ni'ederöster
reichs Landesregierung schaHt Arbeit, be
schließt die Errichtung von fünf neuen li.aupt
schulen! Erstens handelt es sich nicht um fünf
Hauptschulen, sondern nur um 'viu, wir nehmen
aber an, daß es sich hier um ei'l1'en Druckfehler
handelt, zweitens hat es sich bei den Vel1hand
lungen im Ausschuß herausgestellt, daß selbst
von den vier Schulen noch eine ausgenommen
wurde, nämhch die in Teesdor,f, so daß also
nur drei Schulen geMieben sind. Aber auch bei
diesen drei Schulen müssen wir sagen, daß,
wie im Motivenbericht festgestellt wird, die
Schule in Furt'h bei Oöttweig infolge der noch
ll'ioht sichergestelltenfinanzicllen Mittel, also
infolge desfehlens des Kredites, erst im J3hr'e
1952 gebaut werden wird. Es verbleiben also
nur zwei Schulen, und auch hier möchte ich
die Worte des Herrn Landeshauptmannstell
vertreters Popp zitieren, die er aussprach, als
ich ihn ,im Ausschuß gefragt habe, was es mit
der weit,gehenden Sicherstellung der finanzie
rungauf skh habe. Der ,Herr Landeshaupt
mannstellvertreter Popp erklärte, daß es natür
lich möglich sei, daß trotz des Beschlusses
durch die SchwierigkeHenin der Kreditbeschaf
fung die eine o,der andere Schule noch nicht
gebaut werden könne. Zu alledem kann m::ll1
nur sagen, was bleibt denn schon von dieser
großsprecherischen Ankündilg'ung, fünf Schulen
zu 'bauen und Arbeit zu schaHen, in Wirklich
keit übrig? Nicht einmal der IBau von zwei
Schulen!

Zusammenfassend stelle ich daher fest, daß
der Schulbau in der Gemeinde nicht allein
SaC'he der Gemeinde sein darf, da die Bedeu
tung der Schule weit über den Rahmen der Ge
meinde hinausgeht. Die Jugend wird, wenn sie
vor i!hrer Berufsausbildung eine ordentliche
Allgemeinbildung erhäH, den Anforderung~n

der Indushie 'und des sich stets modernisieren
den Produktionsapparates im Interesse der ge
samten Öffentlichkeit viel rascher gerecht wer
den. Es ist daher meiner Meinung nach eine
grobe Ungerechtigkeit, wenn die Lasten des
Schulbaues fast zur Gänze den Gemeinden auf
gebürdet werden, zumaldadurch die Gemein
den, wie ich an zwei praktischen Beispic:len
aufgezeigt habe, einer starken Verschuldung
zugeführt werden und dadurch nicht in deI
Lage sind, ihren andefil~n kommunalen A'uf
gaben, wie etwa der Errichtung von Kinder
gärten, gerecht zu werden.

Wenn im vorjährigen Hudgetvon etwaigen
Mitteln des Bundes gesprochen wurde, so
glauibe ich, daß die Landesr,egierung alle Ur
sache hätte, einen konsequenten Kampf 'Um
diese etwaigen Mittel des Bundes z'u führen.
Wäre nämlich der Hund seinen VerpHioh
tungen, den Wiederaufbau der krie.gszerstörten
Schulen zu finanzieren, wirklich und entspre
chend nachgekommen, so wären jetz:t auch
mehr Mittel für den Neubau von Schulen vor·
handen.

PRÄSIDENT: Eine weitere Wortmeldung
liegt nicht vor. Ich ersuche die Frau Bericht
erstatterin um das Schlußwort.

Berichterstatterin Abg. CZ,ERNY: Es ist
richtig, daß die Schulerrichtung in Tees,dorf
im Schulausschuß noch nicht beschlossen wer
den konnte, weil einige Kleinigkeiten noch zU
regeln sind. Nichtsdestoweniger wird aberauoh
diese vierte Schule, von der hier gesprochen
wurde, bald WirkHchkeit werden. Ich bitte S'ie
daher, den Antra:g, wie ich ihn vorgelesen
habe, anzunehmen.

PRÄSIDENT (AbstillUlzung über Wortlaut
des Gesetzes, über Titel und Eingang und über
das Gesetz als Ganzes sowie über den Antrag
des Sc/zulaussc/zusses): A n gen 0 m m e n.

Ich ersuche den Herrn Ahg. Wen ger, di,c
Verhandlung zur Zahl 223 einzuleiten.

'BerichtierstaHer Abg. WENGER : Ich habe
namens des Schul!3'ussehusses über die Vo:rlage
der Landesregierung, betreffend den Dienst
postenplan 1951/52 für die öffentlichen Volks-,
Haupt- und Sonderschulen Niederösterreichs,
z'u berichten.

Hohes Ha'us! Gemäß § 4 des Lehrerdienst
hoheitsgesetzes ist der Dienstpostenplan für
die Pflicht'Schullehrer wieder zu ersteHen. Es
hat sich als zweckmäßig erwiesen, diesen Dienst
postenplan bereits mit ferienbeginn z'u be
schließen, damit ein klagloser Schulbeginn er
mögliüht werden kann. Ich möchte auch darauf
verweisen, daß dieser Plan vom Landesschulrat
für Niederösterneich gemeiTl:sam mit dem Lan
des'amt VIII!I erstellt worden ist. In diesem
Diens'tpostenplan ist auch dem Weisungserlaß
des Unterrichtsmil1'isteriums bezügHch der
Sparsamkeit im Schulbetrieb Rechnung ge
tragen. So wil'd es unter anderem notwendig
sein, daß weibliche Handarbeitsstunden zeit
weise von literarischen Lehrerinnen durchge
führt werden.

Im übrigen steht fest, daß wohl ein Schüler
rückgang in den Volksschulen zu 'verzeichnen
ist, der aber teilweise wieder durch ,die Zu
nahme der Zahl von Schülern in den Haupt
schulen weHgemacht wird. In diesem Zusam
menhang ist es auch wichüg, festzust'C1len, daß
bei dem immerhin vorhandenen Schülerrück-



gang kein Abbau von Klassen und damit von
Lehrern vorgesehen ist, das heißt ·also, daß
auch kein Abbau durchgeführt werden wird.
Die Erscheinung, daß in den Hauptschulen die
Schülerzahl zunrimmt, ist gewiß erfreulich.
E'benso darf in ·diesem Zusammenhang darauf
hingewiesen werden, daß dem Ausbau der Son
dersohulen größtes Augenmerk zugewendet
wird.

Der Dienstpostenplan für das Schuljahr
1951/52 sieht folgende Posten vor:

In der Verwendungsgruppe L 2a 1239
Dienstposten, in der Verwendungsgruppe L 2 b
4306 Dienstposten, in der Verwendungsgruppe
L 3 287 Dienstposten, für weiblichen Hand
arbeitsunterricht 89 Dienstposten, für fremd·
sprachenunterflicht, der durch nicht vollwertige
fremdsprachlehrer erteilt wü',d, 17 Dienst
posten,für Kurzschfliftunterricht 8 Dienst
posten und für den Rehgionsuntnricht 409
Dienstposten.

Ein Passus, der in der Anlage A am Schluß
des Dienstpostenplanes ersichtlich list, besagt,
daß die drei erstgenannten Dienstposten im Be
darfsf'all zum Teil durch vollibeschäftigte Ver
tragslehrkräfte besetzt werden können. Dieser
Passus trägt den noch immer fühlbaren Aus·
wirkungen des Krieges Rechnung.

Es sei im Zusammenhang miot der Beratung
des Dienstpostenplanes noch dara,uf hinge
wiesen, daß die provisorische Personalvertre
tung nach eingehender Prüfung dieser Vorlage
in posibvem Sinn dazu Strellung genommen
hat, so ·daß der Schulausschuß, ebenfalls nach
gründlicher Beratung, Ihnen einstimmig folgen
den Antrag unterbreitet (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
,,1. Der vorliegende Dienstpostenplan 1951/52

für die öffentlichen Volks-, Haupt- und Son
derschulen Ni'ederösterreichs wird genehmigt.

2. Die Landiesregi'erul1lg wird beauftra.gt,
wegen Durchführung dieses Beschlusses das
Erforderhche zu veranl'assen."

Ich bitte das Hohe Haus namens des Schul·
ausschusses um Genehmigung dieser Vorlag~.

PRÄSIDENT: Ich eröffne die Debatte. Zum
Wort gelangt der Herr Landesrat Gen ne 1'.

Landesrat OENNER: Hoher Landt'ag! Der
Dienstpostenplan für die Schulen kann selbst
verständlic'h nicht bloß eine Aneinanderreihung
der Zahlen der Dienstposten sein, sondern der
Dientsposknplan für die Schulen muß auch ein
Soild der Entwicklung der Schule geben, näm
lich ob sie aufwärts- oder a1bwärtsgeht. Der
Mot~ivenbericht zum Dienstpostenplan des
vorigen Jahres hat versucht, dieser Aufgabe
zumindest Rechnung zu tragen. Es wird dort
zum Beispiel die durchscbnittl,icihe Schül'erzahl
angegeben und es wird ,auch versucht, ein Bild

der SchulverhältnisSie ,in Niederösterreich zu
gebell. D'as ist .nun im MoHvenber,icht zum
heurigen Dienstpostenplan nicht der ,fall. Wäh
rend der MoHvenhericht im vo,ri,gen J,ahr noch
drei Seiten umfaßt hat, unlfaßt er heuer nkhi
einmal eineinh'alb. Es steht übel1haupt nichts
anderes darinnen, als daß soundso vi.ele
Dienstposten geschaffen werden, daß es zweck
mäßig ist, den Dienstpostenplan noch ·vor Be
ginn des' nächsten Schuljahres zu beschließen
und daß sich ·die Gewerikschaft dazu positiv
ausg1esprochen hiat. Sonst stelht überhaupt
nichts im Dimstposknplan, alles andere soll
verheimlicht werden. friß und zahl' und
schmeck', was ·dahinter steckt - das ist die
Aufforderung, die das z,uständi,ge Referat an
den Hohen Landtag in diesem 'fal1 richtet.

Ich gl:aube, ·daß dieser iDienstpo'St'enplan von
einer ziemlich großen poliNschen :Bedeutung
ist, und zwar deswegen, weil im vorigen Jahr
der Erstellung des Dienstpostenplanes noch die
Bestimmungen des Lehrerdienstrech tSkompe
tenzgesetzes zugrunde ,gelegen sind, das be
stimmt hat, daß die Genehmi:gung des Dienst
postenplanes nicoht verweigert werden kann,
wenn die Schülerzahl in den Volks- und Haupt
schulklassen über 30 und in den Sonderschul
klassen über 15 liegt. Seither ist eine Änderung
durch den ,finanzausgleich zlwi'ScheJJ ,dem Bund
und den Vertretern der Länder eiI1lgeheten, der
best,immt, 'daß nicht die SchüJ.erzahl pro KIasse
entscheidend s,ein soll, sondem jetzt sollen
in den Volksschulen 30, in den Hauptsohulen
20 und in den Sonderschulen 15 Schüler auf
einen Lehrer kommen. Wenn das nicht einge
haHen wird und dadurch mehr Auslagen ent
stehen, dann muß das Land diese Mehrauslagen
tragen.

Es ist nun Tatsache, daß der Dienstpost'en
p:lau heuer unter völlig anderen Bedingungen
erstellt worden ist, daß aber mit keinem Wort
darauf Bezug genommen ,wird. Da~s muß doch
einen bestimmten Grund haben. Ich habe mir
gestattet - und ich glaube, daß dies die Pflicht
jedes Abgordneten sein müßte -, fra1gen zu
steHen, um über die entscheidenden Dinge Auf
klärung zu erhalten. Es sind auch einige Mit
teilungen gegeben worden, die aber nicht sehr
erschöpf,end und klar waren. Icih bin gerne
bereit, mich berichtigen zu lassen, wie ich
überhaupt der Meinun:g bin, daß man er
schöpfende Ergänzungen zu diesem Dienst
postenplan dem Hohen Haus ,geben soU. Es
wUl'cle gesagt, der heuri,ge Dienstpostenp,Ian
bedeute keine VerschlechteI1ung ·gegenüber dem
vorjäh6gen, es weiden Idie Interessen der Lehrer
gewahrt und es fände kein Abhau statt. Die
Schülerzahl ist praktisch dieselbe, obwohl die
bedeutend geringen: Zah'l der Volksschüler
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nicht ganz durch die erhöhte Z,ahl der Haupt
schüleraulf!gewogen wird. Der Herr Landes
h3JuptmannsteUverhder Papp hat ausdl1üoklich
zugegeben, daß infoJ,ge der ,Bestimmung,en des
Finanzaus!gleicbes ein Mehrel1fordemis eintreten
wird und daß das Land dieses Mehrerfordiernis
zu tragen hat, das heißt also, mit der Geneh
migunlg des Dienstpostenplanes werden auch
Mehf3Jusgaiben beschlossen. Wie hoch s,ie sind,
wi~sen wir nicht, weil sie nicht angerg,ehen
werden. Es wird also mit di'es,em Beschluß von
jedem einzelnen Ahgeordneten eine Verpflich
tung übernommen, ohne daß er genau weiß,
wie groß diese Verpflichtungen sind; das sind
die Tats,adlJen.

Wir halben immer wi'eder darauf hin1gewiesen,
wie durch den Bund die Bestf'ebungenver
stärkt wenden, das Schulwesen in NiedeIiöster
reich zu versohtlechtlern oder aus diesem Titel
dem Land neue Lalstien auf'zmerlegen. Dabei ist
für das Sohulwes'en in NiledeJ.1östlerreich siüher
lieh noch sehr viel zu rleisten. Wir haben ge
rade vorhin gehört, wie schwierig es ist und
welche Opfer es für die Gemeinden bedeutet,
Hauptschulen zu errichten. Eine der zu err,ich
lenden Hauptschulen ist alus dem vorhin be
schlossenen Gesetz herausg1enommen worden,
nioht "weH einige IKileini'gkeiten noch zu re·
geln sin1d", wie die Beriohterstatterin Frau Ab
geordnete Czerny Igesagt hat, sondern weill ein
Abgeordneter der Volkspartei den Antmg ge
stellt hat, di'esle Haupts<chU'le woanders zu er
richten. Lan!deshauiptmannstel:llvertreter Popp hat
mit einer tiefen Verbeugung vor der ÖVP ge
sagt, es sei Gepflogenheit der prakti:schen De
mokratie, daß man, wenn eine andere Partei
einen solchen Antrag stellt, :keine Schwilerig,
keifen bereitet. Er war aber wenilger für die
Demo:kratie,a!ls ich ihn umAufkllärung übel
gewisse Dinge ge:fra'gt habe.

Wir wiss,en, daß es in viden Schulen noch
immer einen Wechselunterr,ioht g,ibt, der sowohl
von den Lehrern als auch von den Eltern sehr
be~la!gt wird, und wir wissen weiter, daß es
noch eine Anzahl 'von eil1lklalssigen Vol!ksls<chulen
alulf dem Lande Igibt. Wir sehen also, daß es
noch viele verbesserungsbedürftige Schulen in
Niederösterreich gibt. Wir sehen aber auch,
wie schwer es gemacht wiI1d und welche Opfer
es di!e Bevö1'kel1Unlg, die außerordentlich schUil
freundlich list, IUllid: die 'einzldl1'en Gemeinden
kostlet, die Verbesserungen durchzuEühren. Es
werden wieder Finanzaus'gileichsverhandlungen
stattfinden und deswegen sind, meiner Md
nun!g nach, die Angelegenheiten des S<chul
wesens in Niederösterreich eine politische Frage
ersten Ranges. Wahrsoheinlich sind die Ver
handlungen im geheimen schon im Gange. Wir
wissen ja, wi,l' das gemacht wird. Als wir im

Vorjahr fest,geselilt halben, daß entweder eine
Verschlechterurug des Schul\wesenrs einh1ete'l
wird oder dem Lalnidneue Lasten aUlferlegt
werden, hat der Herr Finanzref'erent mit dem
politisohen Hochmut, der ihn auszeichnet, 'ge
salgt, das sei eine Entstelllung. ~ Nun, der vor
liegende Dienstpostel1lplan beweist, daß dem so
ist, daß also das wirklioh eingetret,en ist, was
y;oraluszusehen war. Nun werden also wieder
solche finanzausgilleichsverhandllungen stattfin
den. Bei den Verhandlungen der vergangen,en
Jahre hat der Finan~minister immer wi'eder die
forderung erhoben, daß die Besoldung der
Lehrer, die jetzt den Bund betrifft, von den
Ländern übernommen werden soll. Das Ih:1I
l1atüIilich bei der LehrerschaH immer große Be
fürchtungen hervongerufen. Ich :kann feststellen,
daß im Schulausschuß auch die Vertreter der
anderen Parteien eI1klärt halben, 'daß sie einer
solchen Forderung nicht zustimmen W1üJ1den;
das allein ,genügt aber nicht. Wir 'wilssen, wi'l'
das weitergegalngen und wie ein Kuh:h:andd ge
macht woriden ilst, der so ,aulsgesohaut hat, daß
der finanzminister ~uerst einmall sehr große
Forderul1'g,en erhoben hat, dann ist ein BeschIuß
gefaßt worden, der unt'cr ldiesen fordefiUngen
gelegen war, und schließI.ich haben die Unter
händler im Landtagenklärt, in Anbetracht der
Forderungen des FinallZJmini'Sters sei das, was
sie ~ugestanden haben, sehr wenig. Dieses Spiel
kennen wir schon seit JC1,IJr'en. Es besteht nun
die Gefahr, daß es auch Idiesmal wieder flort
gesetzt wird und deswegen ist das IEür Nieder
öskrreich und für die niedel1österreichische Be
völkerung, wie ich schon gesagt habe, eine
poliüsche frage Ivon besonderer Bedleutung. Mit
dem Esis,en kommt der Aippetit, 'Und der Finanz
minister ihat einen groß'en Appetit! Seit Jahren,
besonders in den letzten Jahren, sind dill' Unter
händler Niederöst'erreichs bei den Verhan1d
lungen mit dem Bund Schritt für Schritt zu
rücwgewichen. Das ist auch der Grund, warum
die Bundesregierun!g die Anträ,ge des Land
ta,ges, in ,denen vom Bund HiUe gefordert wird,
nicht mehr ernst nimmt, weH nämlich der
Widerstand gegen die BenachteiHgung durch
die BUl1'desregiel1umg schon in der Landesregie.
mng au!fhört, wo Leute sitzen, die selbst ein
Intleresse daran haben, daß Niedel1österreich be
nacbteilligt wird. Wenn dem nioht Einhalt ge
boten wird, wird der nächste finanzausg'Iekh
noch schleC'hter sein, und [dann werden wir ,auf
der abschü:ssi,gen, gefährlichen Bahn, aUif der
wir heutle ziehen, noch weHerzliehen. Deshalb
glaube ich, gerade bei di'esem Dienstpostenplan
aluf dessen poliHsche Bedeutung hinweisen und
sagen ZIU müssen, der Landtag von Niederöster
reich möge sich endlich seiner Venantwortung
bewußt werden!
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PRÄSIDENT: Zum Wort gelangt Herr Lan
desha'uptmannsteHv,ertreter Po 'P p.

LandeshauptmannsteI1vertret:er POPP: Hoher
Landtag! Verehrte Damen und Herren! Als ,der
ZJUständig'e .Referent Ifrür das Sohulwesen im
Land Niederösterreich fühle ich mich ver
pflichtet, über die etwas abwegigen Bemer
kungen und Behauptungen der beiden Vor
redner, nämlich des Herrn Ab,geoI1dneten Pos·
pischil zur errslen Vorlage und des ,Herrn Lan
desrates Genner :öur :z;weiten Vorlage einige
Feststellungen zu machen.

Der Dienstpostenplan für das Pflichtschul
wesen wird normalerweise immer im Zusam·
menhang mit dem Budget für das kommende
Jahr erstellt. Wir haben in diesem Jahr hier
von aus zlwei Gründen AJbstand genommen:
Erstens weil es wil1klich pmktischer und zweck
mäß,iger ist, den Dienstpostenplan ber'eits :öu
Beginn des kommenden Schuljahres erstellt zu
haben, und zweitens deswegen -Herr Lan·
desrat Genner hat auf GI1und. meiner Aufklä·
rungen ,im Schulausschuß bereHs dar,auf hin
gewiesen --, weill mittlerweHe dmch dias Fi
nanz,ausgleichsgJe'setz 1951 eine neue Basisz'Uf
Erstdlung des Dienstpostenplanes Eür uns ge
geben ist. Bisher waren wir bei der Erstellung
des Dienstpostenplanes an Idas sogenannt'e
Lehrerdienstrechtskompetenzlgesetz, das be
kannHieh ein Verfa1slsun,gsglesebz ist, arHein ge
bunden. Im § 6 dieses Gesetzes heißt 'es, daß
die Zustimmung zur rErsteHung dieser Dienst·
postenpläne ,von seiten des Unterrichts- bezie·
hungsweise frinanzmindsteri'um dann nicht 'ver
weig,ert werden kann, wenn der SchüJ,erdurch
schnitt bei Volks- und Hauptschulen pro Klasse
mindestens 30, bei Sonderschulen mindrestenls 15,
bei land-und forstwirtschaftlichen Faohsc1hulen
mindestens 25, und bei sonsHgen Benufssohulen
mindestenrs 30 ist.

Das war bis jetzt die Grundlage für die Er
3teHung der Dienstpostenrpläne. Der Bund hat
die Besoldung der Lehrerschaft für die ipfl.icht
3ühullen :.- das sind die öf,fentlkhen Volks- und
Hauptschulen luner die Sonderschulen -- zur
GäIll:öe getragen, obwohl das Land nach dem
Lehrerdienstrechtskompetenzigesetiz die SQge
nannte Diensthoheit ausübt. Wir harben im
Landtag wiederholt darüber ,gesprochen, daß
der finanzminister versrucht hat, eine Lasten·
auft6lung herbeizUlEühren. Es ist bekannt, daß
schon vor zwei oder drei Jahren ein Vorschlag
vorlag, wonach die Länder ungefähr 25 Prozent
der Personalkosten der Pflichtschulen über
nehmen sollten; im J alhre 1950 war noch ein
zweiter Vorschlag vorhanden, wonach 50 Pro
zent der Personalkosten von den Ländern über
nommen werden sollten. Das Ergebnis aus
diesen Verhandlun!gen ist nun das Finanzaus·

gleichsgesetz aus dem 'vorigen Jahr, nämlich
vom 15. Dezember 1950. Entscheidend ist darin
der § 13, in dem ,g'esargt wind, daß die Län
der unter gewissen Voraussetzungen di'e Per
sonallasten sowohl für den Aktirvitävs- als auch
für den Pensionsaufwand zu trargen haben und
zwar zum A'ktivitätsaufwand, soweit in einem
Land am 1. Oktober 1951 - das ist der Stich
tag - die Zahl der. Volks-, iHaUlpt- und Sonider
schullehrer einschließlich der ReHgionslehrer
ein Dreißigstel der Zahl der VollksschÜiler, ver
mehrt um ein Zwarnzilgstel der Zahl der Haupt
schüler und am ein Fünfzehntel der Zahl der
Sonderschüler, übersteigt. Nach dieser Auf
schlüsseliUI1,g ist also dem Hund der Mehrauf
wand an Personal'kosten für den AMivitätsauf
wand zu ersetzen, der ·auf den ,genannten über
stand entfällt.

Eine weitere ßestimmung beschärftilgt sich mit
dem Pensions'aufwand, und zwar müssen die
Länder den Personalaurfwand für Pensionisten
dann tragen, wenn es sich um Lehrlpersonen
handelt, die vmzeitig, also vor Vollendung des
65. Lebensj1ahres, in Pensi'Ün geschickt wurden
undnricht di'enstuntauglich sind.

Nach diesen Bestimmungen haben die Länder
also den Mehraufwand zu tragen. Es war da
her für das zuständige Ref1erat und für den
Lanrdesschulrat selbstverständli,oh, diese Be
stimmungen als GmndIalge zu nehmen und Be
rechnungen anzusteHen, wie sie s,jch in Nieder
österreich auf das Pflichtschulwesen aurs1wirken.
Ich ikann im allgemeinen feststellen, daß nach
diesen Bestimmungen etwa 200 überzählige
Lehrpersonen im g,anzen Land wär,en. Wer
einen Dienstpostenplan richtig lesen kann, kann
das ohneweiters herausles'en. loh weJ1de aber
trotzdem, so wie ich es gest,ern schon getan
habe, heut'e wieder das Bild über den Stand
der Schulen noch etwas ergäl1iZen.

Vor mir begt die Statistirk über das nieder
österreichische Pflichtschulwesen für das Schul
jahr 1950/51 einerseits'und, schon dem:St,ande für
1951 t52 quasi vorgegriffen, für das kommende
Schuljahr anderseits. Wir haben nach diesem
Bericht des Landesschulrates derzeit 1200 Vollks
schulen gegenüber 1199 Volksschulen im Vor·
jahr. Wir haben 164 Hauptschulen ,gegenüber
159 Hauptschulen im Vorjahr, das ist also eine
Vel1mehrung um fünf H3IuptsohurIen. Wir haben
vier Sonderschulen 'gegenüber driei im Vorjahr,
es ,ist also eine Sond:ers,chule dazugekommen.
Der StaI1ld der Voliksschüler ist 'VOn 126.737 auf
114.686, also um 12.051 Igeslunken. Wenn icb
llun selbst das Lehrel'di'enstrechtsrkompetleI1lz
gesetz mit seiner Klassendurch:;chnitts:whl zur
Grundlage nehmen würde, so würd:e das, dilvi
diert durch 30, eine Venminderung von 400
LehJ1personen bedeuten. An Voliksschulrklassen
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haben wir im vorigen Jahr 3840 gehabt und
haben heuer 3582 Volkssohul1dassen, also nur
eine Verminderung von 258, woraus Sie er
sehen süllen, daß keine Verschlechterung, son
dern sogar 'eine relatilve Verbesserung der
Schru~klassenstände Igegenüber dem Vorjahr,
trotz der Verminderung von 12.000 Schülern,
eingetreten ist. Das erweist sich auch sofort,
wenn ich feststelle, daß die Klassendurch
schnittszahl von 33 auf 32 - ioh getraue es
mich fast nicht einmal laut zu sagen -- ge
sunken ist. Also eine absolute Verbesserung!

Herr Landesrat Oenner, Herr Abgeordnc'ter
Pospischil! Ich betrachte den Sehülierstand vün
30 Schülern fast als einen IdeaIzustanld und ich
bin Ifroh, daß wir diesen Zustand erreicht
haben. Wer mit der Schule ~ neben dem, daß
er selber in die Schule ~gegalligen ist - je
hemflich zu tun gehabt hat, der weiß, daß
überhaupt erst in den letzten Jahren der Traum
verwirklicht wurde, etwa auf eine ungefähre
Schüler!durchschnittszahl von 30 zu kommen.
Wir hatten nie eine so günstige Schülerdurch
sohnittszahl. Und dabei muß man immer be
denken, daß wir in un!geheuren Notzeiten nach
einem 'schweren Krieg der Zerstönung leben
und mitten im Aufbau :begriffen sind. Wenn man
das bedenkt, dann muß ich ,eindeutig feststellen,
daß die zuständi1gen Stellen, der Bund und das
Larnd, 'wahrhaftig ,für unser Schulwesen und
damit für unsere Jugend etwas leisten. (Beifall
bei den Sozialisten.)

Der Stand der Hauptschüler ist von 36.927
a,ll'f 42.676, aIso um 5749 gestiegen. Das ist
einerseits dadurch gegeben, daß die Zahl der
Hauptschulen vermehrt und damit auch ,die
Klassenzahlen el1höht wurden, und anderseits
auch dadurch, daß die starken Geburtsjahr
gänge jetzt aus den Volksschulen in die .Haupt
schulen alufrüoken. Auch bei der Ha-uptschuIe
ist die Klassendurchschnittszahl von 32,73 aul
30,50 ,zurüoNgegan,gen, also ich muß schon
sagen, winklich dem Idealzustand ziemlich an
geglichen. Die Zahl der Sonderschüler ist von
862 auf 1159, also um 297 ,gest,iegen. Die Zahl
der Sonderschulklassen ist von 45 au,f 75, also
um 30 ,gestiegen. Hingegen ist die Durch
schnittssohülerzahl von 19 auf 15,4 gesunken.

Die Zahl der Lehrpersonen edährt folgende
Verschiebungen: Die Zahl der verwendeten
Vol:ksschullehrer ist von 4664 auf 4588, also
um 76 ,gesunken. leh habe vorhin ,gesa!gt, di,e
Vermiildel,ung der SchüJ.eranzahl würde ein
Min,us hei den Lehrern von rund 400 bedingen.
Die Zahl der verwendeten Haupt- und Sonder
schullehrer ist von 739 auf 957, also um 218
gestie,gen. Wenn ich jetzt die Gesamtzahl zu
sammenstelle, indem ich die Handarbeitslehre
rinnen und Fremdsprachenlehrer einrechne, so

ergibt sich gegenüber dem ,früheren Gesamt
lehrerstand von 5939 Lehnpersonen der neue
Stand von 5946 L'ehrpersonen,also tatsächlich
noch um sieben Lehrpersonen mehr als wir
früher hatten.

leh darf also an Hand di,eser Statishk und
an Hand der praktischen Verhältnisse dr,außen
eindeuti,g feststellen, daß der 'vorliegende Dienst
postenplan keine Verschlechterung bedeutet; im
Gegenteil, der Rücrk'gang der Schülerzahl be
deutet eine absolut,e Verbesserung, wie auch
durch die Durchschnittsschülerzahl eindeutig
bewiesen wird. Ich will vor allem ,feststellen,
daß durch diesen Dienstpostmplan keine ein
zige Lehrperson in Niederösterf'eich abgebaut
wiTd.(Beifall bei den Sozialisten.) Das möcMe
ich schon deswegen feststellen, wei,l ich vor
allem will, daß die Lehrersohaft in ,Ruhe ihrel"
Arbeit und ihren Verpflichtun~gen. nachgehen
kann un'd nicht irgendwelchen Beunruhigungen
ausgesetzt wird. Selbstverständlich bringt das
Land zusätzliche Opfer.

Ich habe schon darauf hingewiesen, daß ein
Stand von über 200 rLehrpersonenin Frage
kommt, für die wir nach den Bestimmungen
des FinanzausgJ.eichs,gesetzes, :um eine Ver
schlechterung des ,Schulwesens zu verhindern
und um in zweiter Linie einen Abbau von Lehr
personen zu 'Verhin1dern, die ,Mehlikosten auf
uns nehmen wel'den. Wenn der Herr Landesrat
Oenner kritisiert und in ängstlicher Besorgnis
um die Finanzen des Landes Niederösterreich
sagt, daß man nicht einmal angeben konnte,
wie groß die Mehrkosten seien, dann muß ich
sagen, das ist auch nicht möglich, weil ,zu ihrer
Berechnung nach den Bestimmulligen zunächst
die Zahl der Lehr,personen im ßundesdurch
schnitt und die Höhe des ,gesamten Besoldungs
erfordernisses fest1gesetz't werden müssen. Es
wird eine Durchschnittsz1athl errechnet, die mag
1000 S oder 11 00 S betragen, und dies'e Schlüs
selzahl haben wiT x-mal, etwia zweih'undertmal,
als Monatserfordernis au!~zubringen. 1m Jahres
erfordernis wird zwei:f'ellos dem Land Nieder
österreich ein Mehraufwand von 4 Millionen
SchiHingerwachsen, allerdings nicht für das
heurige Jahr, weil diese Bestimmung erst mit
1. Oktober 1951 in Kraft treten rwird.

Ich glaube also, wenn der hohe Landtag
dieser Vorlage zustimmt, han1delt er hier so
wohl im Interesse der Schulen als selbstver
ständlich auch im Interessre der Lehrerschaft.

Gegen eines muß ich mich aber noch wehren.
So einfach liegen die Di:nlge nicht, daß man
vom Standpunkt der Lizitation auf der 'einen
Seite viel verIangt und auf der anderen Seite
sagt, die Steuern seien zu hoch. Wenn ich auf
der einen Seite fordere, daß sachlich mehr ge
leistet werden saH, dann habe ich auf der an-

T
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deren Seite auch zu überle:g'en, woher ich die
Mehrbedeckung nehme. Es ist eine billige Me··
thode, die Dinge derart 'aUlfzuzäJumen, daß man
den Oemei'nden zum Beispiel sagt: Seiht welch
böses Land, das Land belastet euch durch eine
Landesumlage ! Es ist eine biHilge Methode,
Land gegen Bund, Bund ,geg,en Land und
Land gegen Gemeinden auszuspielen. (Lan
desrat Oenner: Das ist die Höhe! Sie haben
doch gegenüber dem Bund nachgegeben und
die Interessen Niederösterreichs verraten!) Ich
nehme an, daß sich der Landesrat Oenner über
das fi1nanzausgleichsgesetz im klaren ,ist und
daß er weiß, daß die Kompetenzen in der Ver·
waHlung verteilt sind und daß auch die Ein
nahmen 'verteilt sind. Es ist ein R,eden wider
besseres W'issen von den Her'ren, dile da drüben
sitzen, wenn sie beispielsweise behaupt<en, -die
armen Gemeinden wer-den 'Vom Land mit -den
Ausgaben für -die Schule belastet, wo doch
nachdem Gesetz die Lasten für die Schulerhal
tung und Schulerrichtung hundertpwzenüg die
Gemeinden zu tragen -haben. Der niederöster
richische Landtag hat aus eigenem, aus eigener
Erkenntnis, freiwiHig den Beschluß gefaßt,
einen sehr wesentl iehen Teil dieser Kosten zur
Entlastung der Gemeinden und als Hilfe für
die noHeidenden Gemeinden für Schullbau
zwecke zur Verfügung ::zu stellen. Hoher Land
t1ag! Ich muß sagen, wenn das L'3T1!d Niederöster
fleich im Laufe der letz'ten zwei oder drei Jahre
auf Grund des sogenannten SchulhaU'fonds
gesetzes aus seinen eigenen Mitteln einerseits
mehr als 15 Millionen Schilling alls Geschenk
und anderseits den gleichen Hetragals unver
zinsliche Darlehen, zlusammenalso über 30 Mil
lionen Schi,l,ling, Iden. Gemeinden zur Verfügung
gestellt hat lund ihn noch Jahr für Jahr zur
Verfügung ste:l1t, dann ist dies eine Igewalti<ge
HiMeIeistung des Landes für die Gemeinden.
Ich anerkenne dabei absolut, daß die Gemeinden
nicht nur schulfreundIich, sondern darüber hin
aus auch außerordentlich opiflerbereit sind. Wenn
ich feststelle, daß das Land 30 Millionen Schil
lin-g aus ei-genen Mitteln beiigetragen hat, so
kommen dazlu noch zusätz.\ich die Ausgaben
der Gemeinden, -die im geslamt-en mindestens
75 MiJ,Jionen Schilling ausmachen. Da rechne
ich aber gar nicht jene Beträ,ge, weIche die
Gemeinden aus ei,genen Mitteln, ohne an das
Land heranzutreten, für Reparaturen, Innenein
riehtun1gen und kleinere Bauten 'an Schulen ge
tragen haben. leh glaube nicht irrezugehen,
daß die Gemeinden, ohne den laufenden jähr
lichen Saühaufwandi :für Beheizunlg, Beleuoh
tlunig usw. ZIU rechnen, al:lein Itür Sohul:bau
zweoke seit dem Jahre 1947 weit über 100 Mil
lionen Schilling ausgegeben haben. Das ist die
richtige ZiHer, um die es sich hier hanldelt, und

keine andere, die heute hier in 'verschiedener
Beziehung aus,gesprochen 'Wurde.

Ich darf als derverantlwortliche R'eferent hier
sagen, es wurden, seitdem ich das Sehulwesen
in Niederösterreich kenne, zu keinen Zeiten
und ningen1ds so viele Schulbauten durchge.
führt, wie im Land Ni'ederösterreich. (Beifall
bei den Sozialisten und bei der Volkspartei.)

Ich dal1f weiter feststellen, daß ,es nicht richtig
ist --- was in der heutigen GesetZJvorlage be
schlossen wurde, ist ja nur eine formale Vor
aussetzung -, daß nur 'vier Volksschulen in
Niederösterreich errichtet werden; in Wirklich
keilt stehen derzeit mindestens 30 Schulen in
Bau, davon unge~ähr die Hälfte Volks- und die
Hälfte Hauptschulen und außerdem noch eine
Reihe von Kindel'gärtell. Das ist die ernste
Tatsache, wie sie wir'Mich besteht.

Wir können mit Befriedigung :fest,stelilen, daß
uns'er Sohulwesen auf einer außerordentlich
hohen Stufe steht und daß es inneflhalb äster
reichsaber auch außerhalb Österreichs einen
Vergleich mit anderen ländern Europas nicht
zu scheuen hat. (Beifall bei den Sozialisten und
bei der Volkspartei.)

P,RÄSIDENT: Die Rednerliste ist 'ersohöpft,
der Berichterstatter hat das Sch\lußwort.

Berichterstatter Abg. WENOE,R: Die Aus
führungen des Herrn Landeshau:ptmannstel1ver
treiers Popp haben meine ursprünglichen Aus
führungen zur Genüge ergänzt. Nachdem kein
Zusatzantrag 'vorliegt, obliegt mir ledilgoJioh die
Aufgabe, Sie neuerlich darum z'u bitten, meinem
eingangs gestellten Antra:g Ihre Zustimmung
zu geben.

PRÄSIDENT (Abstimmung iiber den An
trag des Sclzulausschusses): A n gen 0 m me n.

Ich ersuche den Herrn A1bg. Fehringer,
die Verhandlung zur Zahl 218 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. fEHRINGER: Ich habe
namens des Vedassungsausschusses über die
Vorlage der Landesregierung, betreffend den
Dienstpostenplan 195 I für die Bediensteten der
niederösterreichischen Straß.en-und Brüokenver
waltung, zu berichten.

Am 30. März d. ]. hat der Hohe L'andt1ag
die Regelung der dienst- und besoldungsrecht
lichen Verhältnisse f,ür das Straßen- und IBrük
kenpersonal beschlossen. In Vollzuig dieses Be
schlusses hat der Landtag nach Artilwel III all
jährlich den Dienstpostenplan für diese Be
diensteten festzusetlzen. In diesem Di,enst"Posten
plän finden wir auch die Dienstposten der beim
Amt der niederösterreichischen Landesregienung
in Verwendung st'ehenden Bundes:beamten bei
der niederösterreichischen Straßenverwaltung,
also die Bundesstmß.el1Jmeister und die Bundes
straß:enwärt:er, enthalten. Diese Dienstposten



wurden also, obwohl sie im Di,enstpostenplal1
des Bundes alUfsoheinen, im Dienstpostenplan
des Landes Niederösterreich berüoksichügt. Es
wurden dah~r für die Bundesstraßenmeister drei
Post,en und für di,e Buudesstmßenwärter 11
.posten vorigesehen, und zwar mit der Maß
gabe, daß diese ,ßundesbeamten ,für die Dauer
des Rechnunlgsljahres 1951 in denen,tsprechen
den Dienstzwei:gen Dienstposten derselben Ver
wendungs,gmppen mit jenen Dienstpostengrup
pen binden, auf die diese Bundesbeamten ab
1. Jänner 1951 ernannt sind. Hinsichtlich der
Straßenwärt,erenthält der Dicnstrpostenplan
außer den Dienstposten der Bundesstraßen
wärter die erforderliche Anzahl 'pragmatischer
Diensbpost,en, um die Übernahme der im Ar
tiikel VIU des Landtagshesohlusses ·vom 30. März
1951 bezeichneten ßedienstden durchführen zu
können. Es sind das diejeni,gen Bediensteten,
die bereits vor 1938 dekretmäßilg bestellt waren.
Nach diesem Artikel VNI wurde nämlich die
Gesamtzahl von 1081 noch um 135 Dienst
posten vermehrt, das sind jene Dienstposten,
die 'von den im Lauf'e von drei Jahren in gleich
mäßi,gen Abständen zu pragmatisierenden 400
Straßenwärtem im Jahre 1951 pragmaNsiert
wenden sollen.

82 Dienstposten wurden auch für solche :Be
diensteten vorgese1hen, die vom Wehl1dienst noch
nicht zurüdkgekehrt sind.

In der Zahl der Dienstposten für Vertrags
bedienstete des Entlohnungsschemas ElIsind
auch die Dienstposten für jene Bediensteten
ent,halten, die auF Bundesstraßen beschäftigt
sind und demnach gemäß § 1 des finanzaus
gleichsgesetzes aus Mitteln des Bundes bezahlt
werden.

Ich steHe im Namen des Verfassun,gsaus
schusses folgenden Antrag (liest):

Der Hohe Landtlag wone beschließen:
,,1. Dem beiliegenden Dienstpostenpllan 1951

für die' Bedienst'Cten der niederösterreichischen
Straß·en- und :BrückmverwaHung wird die Ge
nehmi,gung erteilt.

2. Die Landesregierung Wil1d beauftragt,
wegen Durchführung dies·es Beschlusses das
Erforderliche zu veranlassen."

loh bitte um Annahme des Antrages.
PRÄSIDENT: Ich eröffne die Debatte. Zum

Wort :gelang't Herr Landesrat Gen ne r.
Landesrat OENNER: Hoher Landtag! Wir

kommen nach dem vom Herrn Landeshaupt
mannstellvertreter Popp ausführlich bespro
chenen Dienstpostenp:lan der Lehrpersonen nun
zu einem anderen Di.enstpostenplan, für den
Herr tandeshauptmannsteHvertreter Ing.~argl

verantwortlich zeichnet. Ich weiß ni,cht genau,
ob dieser Dienstpostenplananders ausschauen
wÜJ1de, wenn ihn die Heamten eines anderen

Referates gemacht hätten. Wahrscheinlich auch
nicht weil man aus der Verteidigung der
Di,en~tposteI1lpläne oder be'S&er rgesa:gtaus der
Verteidigung des Verhaltens des Burudes gegen
über dem Land Ni·eclerösterreich den Oeis,t der
Lanrdesregi'emng erkennt.

Nun, auch der Dienstpostenplan f,ür die
Straßenwärter - (Zwischenrufe des Landes
hauptmannstellvertreters Ing. Kargl), bitte
keine Aufregung, Hel'r Landeshauptmannstell
vertrder,es wird schon in aller Ruhe gehen -
ist ein etwas eigenartiger Dienstpost'enpla.n. Er
ist nämlich ein Dienstpostenplan mit ,gebun
dener Marschroute. Die Bestimmungen für die
sen Dienstpostcnplan sind schon durch einen
früheren Beschluß des Landtages, vom 30. März
1951, vorgezeichnet, nämlich behe.Hend die
Regelung der hesoldungs- und di·enstrechtlichen
Verhältnisse -- wie das so schön heißt - der
Bediensteten des niederöskrreichischen Brücken
und Straßenbaues. Der Motivenbericht zum
Diensnpostenplan, der uns jetztvor:hegt, beruft
sich immer wieder a,ulE diesen Beschluß und
enklärt, mit dieser und jener Zahl der Dienst
posten ist die Bestimmung Ides Artikels VIII,
Absatz 1, des erwähnten Landta:gsbeschlusses
erfüllt, in welchem JestlgeJ.egt ist, daß die Zahl
von 400 zu pragmatisierenden Dienstposten auf
dl1ei Ja'hr·c aufgeteilt werden soll. Mit diesem
Dienstpostenplan wird also zunächst bestimmt,
daß 985 Dienstposten für die Straßenwärter ge
schaffen werden, die schon im Jahre 1938 in
ein Dienstverhältnis übernommen worden sind.
Diese Dienstposten sind ja eine Selbst1verständ
lichkeit, weil die Straßenwärter aus dem Jahr\?
1938 ein Anrecht auf die Dienstposten haben.
Der Dienstpostenplan setzt dann weiter fest,
daß weitere 82 Dienstpostenfür Straß,enwärter
freigehalten werden, die noch nicht vom Wehr
dienst zurückgekommen sind. Auch diese Re
gelung, die mehr eine ,formalität bedeutet, ist
eine SelbstlversUfndlichlkeit,da die noch nicht
heimgekehrten Straßenwärter ohnehin wieder
übernommen werden müssen.

In ErfülJung des bereits erwähnten Landtags
beschlusses vom 30. März - der iKarlgl hat
eben damals schon gewußt, was er tut - wer
den von ,den in Abschnitten von drei Jahren
zu pragma:tisierenden 400 Di,ensnposten im
Jahre 1951 135 Straßenwärter pmgmatisiert.
Es bleiben also nooh 1545 Vertragsbediensteten
post1en übrig. In den nächsten ,zwei Jahren wer
den nach den Bestimmungen diesesLlanidtiags
beschlusses, den ich zitiert habe, 265 Straßen
wärter pragmatisiert werden. Das heißt also,
mehr als 1100 Straßenwärter bleiben im Ver
tf'a:gisverhältnis, sie haben überhaupt keine Aus
sicht, pragmatisiert zu wel1den, sie sind ständig
von Existenz- und Arbeitslosi,~keit bedroht und



leben ständig unt,ereinem Druck Das ist Tat
sache. Und das sind Arbeiter, die jahrela.ng im
Dienst des Landes unter schwief'igen iBedin
gJungen IUnd bei schJechter Bezahlung i,hre
Pflicht erfüllt haben, Arbeiter, die das Land
weiterhin brauchen wird - denn das ist klar,
man wird entg,elgen aUen anderen Tendenzen
Straßenarbeiter weiterhin brauchen -, und die
daduroh belohnt werden, daß sie ständirg unter
dem Druck der drohenden Existenz- und Ar
beitslosig,keit stehen. Das heißt albe1', daß wie
der einmal fehl am Platze gespart wird, näm
lich bei den Arbeitern, die das Land braucht
und die dem Land schon große und nützliche
Dienste erwiesen haben. Aber das ist ja die
Tendenz: Erspal1ungen bei den iStraßenwärtern
dadurch, daß sie nicht pragmatisiert werden,
Ersparul1lgen weiter dadurch, daß sie, was 'vor
1938 nicht der Fall war, !für Grasnut~ungen

und Dienstwohnungen zahlen müss,en, und
schließlich Ersparunlgen aueh bei den Dienst
kleidern ! Es gibt aber noch eine Reihe von
berechbgten fo'rderungen der Stmßenwärt<er,
die bis jdz't ,nioht lerfüllt worden sind.

Hand in Hand damit gehen selibstverständlich
die Ersparun:gen bei den Straßenibauten selbst.
Es ist darüber - und das ist ja ni,cht von un
g,e:fähr - schon sehr 'viel 'gelsprochen und ge
schrieben worden. Ich will nur einige Beispiele
herausnehmen. Kürzrlich ist beschIossen worden,
daß von den 15 Prozent 'gesperrten V:oran
schlagskrediten 10 Prozent, das slind etwas
mehr aIs 2 Millionen Schilling,frdgegeben
werden, um Hochwasserschäden zu heheben.
Dabei weiß man, daß die Schäden an Brüdken
und Straß·en - und der Herr Landeshaupt
mannsteI1vertreter Kargl weiß es noch besser
als ich - rund 10 Millionen SchiHinrg und die
weiteren Schäden an Landeseinrichtungen eben
falls !'Und 10 MiHionen Schilling, also insge
samt 20 Millionen SchiBing betmgen. Nach
diesem Beschluß der Landesregierung, daß
etwas mehr als 2 Millionen ISchilling, die in
foIge der Sperl1e Ivon 15 Prozent der Sachaus
gabenkredHe wohl,g~bU'nden, aber eigentlich für
andere Zwecke bestimmt waren, freigegeben
wel1den, konnte man in allen Zeitungen ,lesen:
"Landesregierung s.ohafft Aflbeit!" In der
"TageszeHung" ist sogar Igestanden: "Hoch
wasserschäden in Niederösterreich werden be
hoben!" Darunter ist gestanden "Eigenbericht",
obwohl es über einen BeschIiuß der Landesregie
runlg gar keinen Eiigenbericht gibt, weil die
Sitzungen vertraulich Blind. Wahrscheinlich war
der Eigenbericht vom Lal1'desrat Müllner.

Wieviel man nun mit diesem Betrag~eisten

kann, kann sich jeder leicht ausrechnen. Die
2 Millionen Schilling sind jetzt veflbraucht,
e~was ist wohl gemacht worden, aber jetzt

fehlen sie für die Schotterbeschaffung, denn
eigentlich waren sie, wie auch in dem Beschluß
der Landesregierul1,g mitgeteilt wurde, für
diesen Zweok gedacht. Es ist eine bekannte
Tatsaohe, daß vor allem der ungeheure Schot
lermallJgel und überhaupt der ungeheure Ma
terialmange1 daran schuld sind, daß ,der Z u
stand der Straßen, wie alle Leute wiss,en und
wie besonders die Abgeordneten 'vom Land
wissen und worüber kh sie auch immer wieder
klagen höre, nicht besser, sondern immer
schlechter geworden ist. Es kommt auch vor,
daß verschiedene Straßen instandsetzungsrpro
jC1kte in 'verschiedenen ßezirrken des landes ge
macht werden. Es schaut dann aus, als ob
überall gearheitet wird. Kürzlich ist zum Bei
spiel bei einer Straße bei Kirchberg an der
Wild plötzlich zum Entsetzen der Bevölkerung
die weitere DurcMühl1ung eines solchen Pro
jektes eingestellt worden. Nach diesem Projekt
war ein soundso lang,es Stück der Straße her
zurichten und soundso viel Geld wurde daJfür
in Aussicht ,genommen. Als das Geldaher raus
war, haben sie autgehört zu arbeiten. AUlf diese
Weise wird natürlich keine Besserun,g des Zu
standes der Straßen erreicht. Wir wissen aueh,
daß trot,z aUen Plänen für' das Straßenwesen
in Wirklichkeit immer mehr V,erwirnung und
Planlosigikeit aUlf di,esem Gebiete herrscht. Mit
eine Ursache datür ist, daß der Bund seine Ver
pflichtungen nicht ellfüllt, weil die Landesregie
rung und der Landtag immer wieder nach
geg,eben harben. Was ist das überhaupt <für eine
Art, sich hier hinzustellen :und mit Igroßer Rhe
torik zu sagen: Bund wil1d gegen Land und
Land wird ,gegen Bund auf:gehetzt. Der Bund
hat keinen Grosohen für den Wiederaufbau hl
Niederösterreich geleistet und ,k'einen Groschen
für den Wiederautbau der Ikriegszenstörten
Schulen gegeben. Der Lal1idtä:g hat vor einigen
Wochen einen Beschluß gefaßt, in dem die Lan
desregierung. aUIEgefordert wird, an den Bund
heranzutreten, damit er HiLfe für die Hoch
wasserschäden in Niedel'österreich ,gewährt.
Wozu ist das überhaupt alles notwendig, wenn
der Bund ohnedies so Igerne und so heudilg
sein~n Verpflichtlungen ge.genüber Niederöster
reich nachkommt, wie es der Herr Landeshaupt
man:l1stellvertlreter vor fülllf Minuten dariges'tellt
hat (Landeshauptmannstellvertreter Popp: Das
habe ich wieder nicht gesagt.) Oher den Punkt
aber, ,daß das Land zahlen muß, ,ist er still
schweigend hinrweggeganrgen. Das ist eine
Selbstverständlichkeit, hat er gesagt, und außer
dem muß man dem Bund noch dankbar sein.
Soll er dal1lwbar sein, die Bevölkerung lund auch
die Lehrer wer,denes sicherlich ni,cht :sein. Ich
persönlich aber bin dem Herrn Landeshaupt
mannsteHvertrder Papp dankbar für ein paar



Sachen, die er da gesagt hat, mit diesen werde
ich mich nämlich danH näher beschäftigen.

Es ist also jedenfalls so, daß der Bund bis
jetzt für die Behebung der Hochwasserschäden
nichts getan hat, obwohl der Abgeordnete Endl
dem Landeshauptmänn schon igedankt hat, daß
er einen Appell an die Bundesregienung ge
richtet hat. (Abg. Endl: Da bin ich dir wie
der zuvorg:ekommen.) Wenn du das gewußt
häHest, wäre es gescheiter gewesen, du hättest
geschwiegen. Es ist ganz einfächeine Tatsache,
daß der Bund das Land Niederösterreich 
das ist auch in diesem Haus immer wieder fest
gestellt worden - beim Wiederaufbau im Stich
gelassen hat. Bei den ,finanzausgleichs,verhand
lungen ist es dasselbe. Wenn der Papp dem
Müllner schon jetzt wieder Vorschußlorbeeren
gibt, so kann man sich vorstellen, wie dann
die ,finanzausgleichsverhandlungen ausschauen
werden. Daß der Blund die Beschlüsse des Land
tages nicht ernst nimmt, ist ,ganz klar. Da Ikann
nur einer aufstehen und sagen: Dank sei ,dir,
Bund, daß du eine so freundliche H-altung
gegenüber dem Lande Niederöstreneich ein
nimmst. Der Finanzreferent weiß, was es zu
bedeuten hat, wenn der Bund das Lane\' bei der
Behebung der Hochwlasserschädenim Stich
gelassen hat.

,Sparen am unnecMen Platz rächt skh ,immer.
Wir haben das bei den Hochwasserschäden ge
sehen, wo an unzähligen Stellen festgestel!t
worden ist, daß die Schäden vermieden war·,
den wären, wenn rechtzeitig et'was geschehen
wäre. Dasselbe gilt für die Straßen und noch
mehr für die Straßenarbeiter, die im Dienste des
Landes stehenull'd ihre ,ganze Kraft und ihr
ganzes Leben in den Dienst des Landes gestellt
haben. Die Höchstzä'hl von 400 ,zu ,pragmati
sierenden Dienstposten ist unerträglich. Auch
bei den Beratungen der früheren Landtagsvor
lage haben Abgeordnete der beiden anderen
Parteien erklärt, daß ihnen diese IHöchstzahl
auch nicht ,geifäl,It. Aber mit solchen theore
tischen Erklärunlgen ist den Straßenwärtern
nicht geholfen. Nach meiner Meinung muß
diese Höchstzahl verschwinden, Herr Landes
hauptmannstellvertreter KargI! Eine solche
fiöchstzahl festzusetzen und damit mehr als
1200 Arbeiter im Dienst des Landes bewußt
im Zustand der Unsicherheit zu erhalten,dazu
gehört schon eine Portion Mut. Damit Sie aber,
Herr KoHege Kangl, zum 'wahr,en Solidarismus
zurückfinden, erlaube ich mir folgenden Antrag
zu steUen (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen ...
(Zwischenrufe rechts.) Schaut, es sind noch
eill'ige Gesetze zu beschließen, aber wir haben
ZeH, Sie aber nicht, denn Sie 'WaUen in
14 Tagen 30 Geset:ze machen, nac:hdem Sie

im ganzen Jahr nioht einmal vier gemacht
haben. (Abg. Stang1er: Sie sitzen doch selbst
in der Landesreg-ierung.') Mein Lieher, diese
Landesregierung führe ich hier ei'nmal vor!
(Abg. End!: Dort kommst du nicht durch,
was du dort sprichst, darüber kannst du in der
Zeitung nichts schreiben.) Ich habe schon ein
mal festgestellt, daß die Zwischenrufe immer
blöder werden!

Mein Antrag lautet (liest):
Der Hohe Landtalg wolle beschließen: "Die

Landesregierung wird auf,gefordert, dem Land
tag ehestens einen Entwurf über die Abän
derung des Landtagsbeschlusses 'vom 30. März
1951 über die Regelung der dienst· und besol
dUll'gsrechtlichen Verhältnisse der Bediensteten
der niederösterreichi,schen Straßen- und Brük
kCl1'verwaltung vorzulegen, womit die l,f-es!
setzung einer Höchstzahl 'Von 400 Dienstposten
für ,straßenwärter beseihgt wird."

PRÄSIDENT: Zum Wort gelangt Herr Lan
deshauptmannstellvertreter In,g. Karg 1.

Lande:shauptmannstellvertreter Ing. KARGL:
Hohes Haus! Vor allem ist es bekannt, daß
Herr Landesrat Genner in der L!andesregierung
sitlzt und dOTt alles hört, auch das, was über
Hochwasserschäden bereits berichtet wurde.
Zur Behebung der Hochwasserschäden auE den
Straßen sind 8,8 Millionen Schilling erforder
lich, dazu kommen jetzt noch 400.000 S, so
daß insgesamt 9,2 Millionen Schillingerforder
lieh sind.

Dem Herrn Landesrat -Genner ilst auch be
kannt - ich legte der Landesregierung dar
über Berichte vor ~, daß die 10 Prozent, die
von der fünEzehn,prozentigell Kreditsperre frei
gegeben wunden, bereits für Arbeiten bestimmt
sind, die zum Teil in Eigemegie durchgeführt
werden, zum Teil an Unternehmer vergeben
wurden. Die Kosten stellen sich auf rund
2,400.000 S. Diese Arbeiten sind bereits in
Durchführung beziehlll1lgs'weise schon durch
geführt.

Weiter ist auch bekannt, daß di,e Landesregie
rung einen Appell an die Bundesrergierung,
betreflflend die Mithilfe bei der Behebung
der Hüchwasserschäden an Straßen, ,flüssen,
Bächen, in der LandwirtschaH und in der ge
werblichen Wirtschaft gerichtet hat und daß
uns von seiten, der Bundesregierung Hilfe zu
gesichert wurde. Diese Bundeshilfe wird auch
ununterbrochen vom Herrn Landeshauptmann
U1:giert und ich bin überzeugt, daß ,von seiten
der Bundesregierung auch eine Unterstützung
kommt. Die Landesregierung wird sich sodann
damit befassen müssen, den restlichen Betrag
für die Behebung dieser Hochwasserschäden
auf,zubringen.

Leider habe ich es im Straßenreferat nicht so

1



günstig, wie es im Schulreferat der Fall ist,
denn ,fünf Sechstel der Straßen in Niederöster
reich müssen vom Land 'erhalten werden. leh
nehme es Herrn, Landesrat Genner, der sonst
hauptsächlich über landwirtschaftliche Fragen
spricht, nicht krumm, wenn er auch einmal über
die Skaßen so spricht, wie er es heute getan
hat. Er glaubt, mit der Beschotterung der
Straßen und mit der entsprechenden Anzahl VOll

Straßenwärtern sei schon alles getan. Leider
liegt die Sache bei den heuhgen Verk·ehrsver
hältnissen etwas anders. Bei dem .früheren Ver
kehr aUlf den Straßen mit Dreitonnenlastlfahr
zeugen blieb der Schotter auf deri. Straßen
I'iegen, bei dem heutigen Verkehr alber mit Zehn,.
tonnenlastkraft<wagen und mit -einer Geschwinc

digkeit von 80 Kilometer fliegt der Schotter
aber von der Straße weg, so daß nur ein fester
Belag zweokmäßig und ,daher auch nofwen
dig ist.

Der zur Debatte stehende Di'enstpostenplan
wurde auf Grund des Landtalgsbeschlusses'vom
März d. ].erstellt, nä·ohstes J,ahr aber wird
der Dienstpostenplan gleichzeitig mit dem Bud
geterstellt. Sie können davon ü'bel1zeUigt sein,
daß es ni,emandem Heber wäre als mir, einirge
Tausend Leut'e zu pragmatisieren, weil eben
so rviele zur Betreuung der Straßen notrwendig
wären. Dazu müssen aber auch zu,erst die finan
ziellen Voraussetzungen gegeben sein.

Der Herr Landesrat Genn,er hat sich auch
darüber beschwert, daß beIm iDienstpostenplan
des Schulreferat'es d'erMotivenbericht im vorigen
Jahr drei Seiten lang war, während er heuer
nur eine Seite umfaßt. In der Künze liegt aber
auch hier die Würze.

Ich will nun schließen und die Herren er
suchen, bei der Beratung des Budgets für das
nächste Jahr zu trachten, daß das Straßen
referat die Mittel, die es braucht, auch wirk
lich 'bekommt.

Eines, Herr Landesrat Genner, möchte ich
zum Schluß hier noch feststellen: Hier in
diesem Saal ,gibt es nur ganz wenige, die daran
interessiert :sind, Idaß es Niederösterreic'h
schlecht ,geht. Nehmen Sie zur Kenntnis, daß
das Gros aller hier Versammelten daran inter
essiert ist, in Niederösterreich den sozialen
frieden zu erhalten und die Aulfbauarbeiten
vorzutreiben.

In diesem Srinne bi,tte ich, diesen Dienstpost,en
plan so wie er beantragt wurde, zu geneh
migen. (Beifall bei der Volkspartei.)

PRÄSIDENT: Die Rednerliste ist erschöpft.
Der Herr Berichterstatter hat das Schllußwort.

Berichterstatter Aibg. fEHRINOEiR: Hoher
Landtag! Zu den gebrachten Ausführungen ,hat
Herr LandeshauptmannsteHv:ertreter Illig. Kargl
als zuständiger Ref.erent selbst SteIlung 'ge-

I nommen. Soweit sich die AUSlflührulligen der
Herren '-Redh,er mit deni Dienstpostenplan selbst
beschäWgt haben, konnten wir entnehmen, daß
es eine rein finanzielle Angelegenheit ist, wenn
mehr pragmatische Di,enstposten, a'ls der jetzige
Dienstrpostenplan vorsi-eht, geschaffen werden.

Ich· darf daher den Hohen Landtag bitten,
dem Antrag des VerfaSsungsausschuSlSes die
Zustimmung zu erteilen.

PRÄSIDENT: Ich bitte den Herrn Bericht
erstatter, den Antrag des V,erfasSiungssaius
schusses noch einmal zu verlesen.

Berichterstatter Abg. fEHRIINGER (nach
neuerlicher Verlesung des Antrages des Ver
fassungsausschusses): Ich bitte um Annahme
des Antrages.

PRÄSIDENT (nach erfolgter Abstimmung):
AI1lg e n 0 In me n.

Ich ersuche dien Herrn Berichterstatter um
die Ve'fiiesrung des Resolutrions,a11ltrages des
Herrn Landesrates Genner. .

Berjchterstatter Abg.. fEH.'RINOEIR (nach
Verlesung des R,esolutionsantrages des Lan
desrates Oenner, betreffend die Aufhebung der
Festsetzung einer Höchstzahl der zu pragmati
sierenden Straßenwärter): Ich empfehle dem
Hohen Haus, diesen Antrag aus den schon an
ge'führten Gründen ,abzulehnen.

PRÄSIDENT (nach erfolgter Abstimmung
über den R,esolutionsantrag Oenner): Ai b g e- 
lehnt.

Ich ersuche den Herrn Abg. Ur. S te i n
g ö t tel', die Verhandlung zur Zahl 120 ei·n
zuleiten.

Berichterstatter Abg. Dr. STEINGöTTER :
Hoher Landtag! Ich habe namens des Verfas
sUl1Igsauss,chusses über di·e Vorlage der Landes
regierung, betreffend das Gesetz üher die Ab
änderung des Gesetzes vom 1. Dezember 1948,
LOBl. NI'. 2/1949, betreffend die zeitliche Be
fr,eiung von der Grundsteuer nlür wi'ederher
gestellte Wohnhäuser, die durch Kriegs,einwir
kung zerstört oder beschädigt worden sind, zu

I berichten.
Mit dem Gesetz vom 1. Dezember 1948

wurde die zwam:i'gprozentige Grundsteuer
befreiung nur jenen Gebäuden Igewährt, die
als kriegszerst,örte Gebäude mit Hilfe VOn Mit
teln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds wieder
aufgebaut werden oder wurden. Der Verfas
sUlligsilJusschuß hat sich nun in seiner Sitzung
vom 22. Juni mit einem Gesetzentwum beschäf
tigt, der die derzeit geltende Bestimmung in
sofern -erweitert, ,allS diese zwalnzig:prozentilge
Grundsteuerbefreiung aUen kriegszerstörten
Gebäuden, die wiederaufrgebaut werden, zuteil
wird, auch wenn sie ohne Hilf·e des Igenannt,en
fonds erbaut werden. Ferner &011 diese Grund-
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steueI1befreiung in der Dauer von 20 Jahren
auch dann den wiederaufgebauten Häusern, die
krie,gszerstört waren,gewäl1rt werden, wenn sie
an ander·er Stelle errichtet werden mußten, weil
an der Stelle, wo sie bisher standen, ein Bau
verbot ihre Wiederer:richtung vet1hindm hat.
Nicht berührt werden von dieser Befr,eiung jene
Abgaben, die gesetzmäßig zu oIeisten sind, weil
gemeindeei1gener Grund und der daliüiber befind
liche Luftraum bei diesen Bauten benützt
werden.

Der Verfassungsausschuß stellt somit folgen
den Antrag .(liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
.,1. Der zuliegende Gesetzent,wurf (Isiehe Lan

desgesetz vom 27. Juni 1951) über die Ab
änderung des Gesetzes vom 1. De2Jember 1948,
LOBI. Nr. 2/1949, betreffend die zeitliche Be
freiung von der Grundsteuer für wiederher
gestellte Wohnhäuser, di,e durch Kriegseinwir
kung z'erstört oder beschädigt worden sind,
wird genehmigt.

2. Die Landesregierung wird beauftragt,
wegen Durchführung dieses Gesetzbeschlusses
das Erforderliche zu veranJassen."

Ich bitte um Annahme dieses Antrages.
PRÄSIDENT: Es liegt ,keine Wortmeldung

vor. Wir kommen :zur Abstimmung. (Abstim
mung äber Wortlaut des Ge.setzes, ülJer Titel
und Ein.gang und über das Gesetz als Gdnus
sowie .über den Antrag des Vertassungsaus
schusses): A lOge n om m eu.

'Somit ist die Tagesordnung der heutig,en
Sitzungerledigf.

In fünf Minuten findet eine vertrauliche
Sitzung statt. ;,

Ich halte es für notwendig, daß nach der
vertrauNchen Sitzung noch der Verfassungs
ausschuß zusammentritt, um die oNomiulierung
der Berichterstatter der heute ,im Hause ein
gelangten Geschä'ftsstücoke durchz,ufüihren. Die
SHzullig des Verfassungsausschusses findet
mor,gen, Donnerstag, den 28. Juni, um 9 Uhr
30 Min. im HerrensaaI statt.

Die nächste Sit~ung wird auf schpiflichem
Wege bekanntgegeben werden.

Die heutige Sitzung iM geschlossen.

(Schluß der Sitzung um 16 Uhr 48 Min.)


